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 Bericht und AntrAg des regierungsrAtes des KAntons schAffhAusen

 An den KAntonsrAt Betreffend rechenschAftsBericht 2013–2016

Sehr geehrter Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen den Rechenschaftsbericht 2013–2016 des 

Regierungsrates zur Kenntnisnahme.

Nach Art. 54 in Verbindung mit Art. 63 der Kantonsverfassung legt 

der Regierungsrat Rechenschaft über die vergangene Amtsperio-

de ab. Der Kantonsrat nimmt von diesem Bericht Kenntnis.

BILANZ DER LEGISLATURPERIODE 2013–2016

Die vergangene Legislaturperiode war geprägt von den grossen fi-

nanziellen Herausforderungen. Der Regierungsrat hat die finanziel-

le Entwicklung des Staatshaushaltes frühzeitig richtig eingeschätzt 

und die entsprechenden Massnahmen eingeleitet: Das Programm 

zur Entlastung des Staatshaushaltes ESH3 und das daran an-

schliessende Entlastungsprogramm EP2014 standen im Vorder-

grund der politischen Tätigkeit des Regierungsrates. Mit den zwei 

Entlastungsprogrammen konnte der Staatshaushalt nachhaltig um 

insgesamt gut 40 Mio. Franken entlastet werden. Mit dem EP2014 

waren ursprünglich Entlastungsmassnahmen im Umfang von rund 

47 Mio. Franken geplant, der Kantonsrat und die Stimmberechtig-

ten haben aber diverse finanzgewichtige Massnahmen abgelehnt. 

Die beiden Programme waren nötig geworden, weil sich während 

der vergangenen Amtsperiode die finanziellen Rahmenbedingun-

gen weiter verschlechtert hatten. Aufgrund der aktuellen Finanz-

planung kann davon ausgegangen werden, dass die Laufende 

Rechnung ab 2017 wieder knapp ausgeglichen sein wird und ab 

2019 positiv abschliessen wird.

Insgesamt konnte der Regierungsrat in den vergangenen vier Jah-

ren einen Grossteil seiner Ziele erreichen. Die Wirtschaftsförde-

rungsaktivitäten wurden mit positiven Resultaten weitergeführt. 

Die Ansiedlungszahlen und die Entwicklung der Steuereinnah-

men fielen erfreulich aus, obwohl das globale wirtschaftliche Um-

feld schwierig war und in Bezug auf die Umsetzung der Massen-

einwanderungsinitiative sowie steuerliche Reformen nach wie vor 

Unsicherheiten bestehen. In der vergangenen Legislatur konnten 

rund 70 Ansiedlungen erfolgreich begleitet werden. Die Projekte 

der S-Bahn Schaffhausen konnten alle rechtzeitig abgeschlossen 

und in Betrieb genommen werden. Mit diesen Massnahmen des 

Agglomerationsprogramms konnte die Attraktivität des öffentli-

chen Verkehrs deutlich gesteigert werden. Zudem wurde der regel-

mässige Halbstundentakt Schaffhausen - Zürich realisiert. Erfolg-

reich über die Bühne gebracht wurde auch die Übertragung der 

Kantonsspital-Gebäude ins Eigentum der Spitäler Schaffhausen. 

Damit sind die Voraussetzungen für einen Neubau der Spitäler 

Schaffhausen geschaffen worden. Im von der Regierung gesetz-

ten Schwerpunktthema «Demografie» wurde eine Demografiestra-

tegie erarbeitet, welche die demografische Entwicklung im Kanton 

Schaffhausen bis 2040 aufzeigt. In vier Schwerpunktfeldern wer-

den insgesamt 28 konkrete Massnahmen vorgeschlagen, welche 

in das Legislaturprogramm 2017–2020 einfliessen.

Die Stimmberechtigten haben Klarheit geschaffen zur Frage, ob im 

Kanton Schaffhausen eine Strukturreform gestartet werden soll. 

Sie haben den Grundsatzbeschluss betreffend das Verfahren zur 

Reorganisation des Kantons Schaffhausen und seiner Gemeinden 

abgelehnt. Ebenfalls verworfen wurde das erste Massnahmen-

paket zur Umsetzung der kantonalen Energiestrategie. Trotzdem 

konnten Massnahmen umgesetzt werden, welche zu einem Aus-

bau und einer Stärkung der lokalen Stromerzeugung führen.

Im Rechenschaftsbericht wird detailliert Bericht erstattet über den 

Stand der Realisierung der Ziele und Projekte des Regierungsra-

tes in den Jahren 2013–2016. Die Mehrheit der Projekte konnte im 

Rahmen der Erwartungen vorangetrieben werden. Die umfangrei-

che Liste belegt, dass Parlament, Regierung und Verwaltung so-

wie alle weiteren Beteiligten ihre entsprechenden Aufgaben mit 

grossem Engagement und Erfolg angepackt haben. Es lässt sich 

damit eine positive Bilanz der Legislaturperiode 2013–2016 zie-

hen.
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 1 volKswirtschAft

Wirtschaftsförderung

•	 Ergebnis:

Die Wirtschaftsförderungsaktivitäten wurden mit den Schwerpunk-

ten «Marktbearbeitung, Akquisition und Ansiedlung», «Unterstüt-

zen ansässiger Unternehmen (inkl. Jungunternehmerförderung)», 

«Technologie- und Innovationsförderung/Clustermanagement» 

und «Wohn- und Arbeitsortmarketing» mit positiven Resultaten 

weitergeführt. Ein wichtiger Meilenstein ist die Ansiedlung einer 

privaten Hochschule in Schaffhausen, die im Herbst 2017 ihren 

Betrieb aufnehmen will. Die Ansiedlungszahlen und die Entwick-

lung der Steuereinnahmen aus Ansiedlungen fielen erfreulich aus, 

obwohl das globale Wirtschaftsumfeld schwierig war und in Be-

zug auf die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative sowie 

steuerliche Reformen nach wie vor Unsicherheiten bestehen. Als 

Reaktion auf die Aufhebung des Euro-Franken-Mindestkurses im 

Januar 2015 wurde die Betreuung betroffener KMU und die Unter-

stützung des Detailhandels zielgerichtet intensiviert. Der kantonale 

Wettbewerbsindikator 2016 der UBS zeigt zudem für Schaffhau-

sen ein deutlich höheres Produktivitätswachstum als in anderen 

Kantonen. 

Marktbearbeitung, Akquisition und Ansiedlung

•	 Ergebnis: 

Die Akquisitions- und Ansiedlungspolitik basiert auf einer syste-

matischen Marktbearbeitung. Sie konnte trotz erschwerter wirt-

schaftlicher Rahmenbedingungen erfolgreich weitergeführt wer-

den. Neben der weltweiten Vermarktung des Wirtschaftsstandorts 

durch eigene Akquisitionsmassnahmen, regelmässige Besuche 

vor Ort sowie über die Kontakte zu Multiplikatoren und Netzwer-

ken im In- und Ausland dienten die Massnahmen zur Unterstüt-

zung ansässiger Unternehmen der Schaffung und Erhaltung von 

Arbeitsplätzen und von Steuersubstrat.

In der Legislaturperiode 2013 bis 2016 wurden rund 70 Ansied-

lungen (insgesamt seit 1997: über 490 Unternehmen) erfolgreich 

begleitet. Darunter befinden sich Unternehmen wie Oriflame, Co-

vidien oder Savvy. Alle angesiedelten Unternehmen beschäftigen 

über 2‘700 Mitarbeitende und lieferten seit Beginn kumuliert 423 

Mio. Franken Steuereinnahmen an den Kanton. 

Unterstützen ansässiger Unternehmen (inkl. JUF)

•	 Ergebnis: 

Aufgrund der Währungssituation mussten sich viele Schaffhau-

ser Unternehmen vermehrt mit Themen wie Restrukturierungen, 

Personalabbau und Überbrückungsfinanzierungen auseinander-

setzen. Ergänzend zur Betreuung ansässiger und angesiedelter 

Unternehmen durch die Wirtschaftsförderung vertiefte der Regie-

rungsrat seine Kontakte zu den volkswirtschaftlich bedeutendsten 

Unternehmen.

Technologie- und Innovationsförderung/

Clustermanagement 

•	 Ergebnis:

Die Positionierung des Standorts Schaffhausen im Aussenauftritt 

wurde mit verstärkter Kommunikation von Clusterstärken (u.a. Au-

tomotive, Life Science, Verpackungstechnologie) vorangetrieben. 

Die spezialisierten Technologieplattformen bewähren sich. Neu ge-

startete Initiativen wie z.B. «Swiss Materials» oder «INNO-PACK.

NET» erleichtern regionalen KMU den schnellen Zugang zu und 

die Zusammenarbeit mit ausserkantonalen Kompetenzträgern. 

Das ITS Industrie- und Technozentrum Schaffhausen hat im Sin-

ne eines One-Stop-Shops als Erstkontakt und Koordinationsstelle 

über 550 Technologievermittlungen getätigt und 62 neue Projekte 

oder Geschäftsbeziehungen initiiert. 

Wohn- und Arbeitsortmarketing

•	 Ergebnis: 

Die Zunahme der Wohnbevölkerung (die Bevölkerungszahl ist 

zielgemäss auf über 80‘000 Einwohner gewachsen), die erhöhte 

Bautätigkeit von privaten und institutionellen Anlegern sowie die 

Entwicklung der Immobilienpreise wiederspiegelt die positive Ent-

wicklung und Wahrnehmung von Schaffhausen als Wohnort. Dank 

verbesserten Verkehrsanbindungen und zahlreichen neuen Unter-

nehmen hat der Arbeitsort Schaffhausen für Zuziehende und Ar-

beitnehmende an Attraktivität gewonnen. Infolge Absetzung der 

Imagekampagne «Schaffhausen. Ein kleines Paradies» aus Bud-

getgründen musste ab 2014 auf umfassende Werbemassen im 

Bereich Wohnortmarketing verzichtet werden.
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Fortsetzung der Imagekampagne «Schaffhausen. Ein 

kleines Paradies.» 

•	 Ergebnis:

Die Imagekampagne mit den drei Massnahmenfeldern Aktionen, 

Grossveranstaltungen und Messeauftritte wurde im Zuge der Ent-

lastungsmassnahme EP14 ab 2014 sistiert und ab 2015 vollstän-

dig eingestellt.

Arbeitsmarkt und Personenfreizügigkeit 

•	 Ergebnis: 

Während der Legislaturperiode musste sich der Schaffhauser Ar-

beitsmarkt einigen Herausforderungen stellen. Durch Betriebs-

schliessungen gingen in den Jahren 2013 und 2014 rund 450 Ar-

beitsplätze verloren. Dank frühzeitig durchgeführter Massnahmen 

konnten rund 50 % der betroffenen Mitarbeitenden vor Eintritt der 

Arbeitslosigkeit vermittelt werden. Der Entscheid der schweize-

rischen Nationalbank, den Mindestkurs aufzuheben, wirkte sich 

weniger negativ auf den Arbeitsmarkt aus als erwartet. Trotzdem 

erhöhte sich die Sockelarbeitslosigkeit stetig in kleinem Masse. 

Die in der Legislaturperiode neu eingeführten Massnahmen wie 

die Stellenvermittlungsmesse «Jobmarkt» und verschiedene an-

dere Massnahmen insbesondere für über 50 Jahre alte Arbeits-

lose zeigten Wirkung. Der Anteil dieser Altersgruppe an den Ge-

samtzahlen blieb über die ganze Periode konstant bei 25 %. Die 

Akzeptanz älterer Arbeitnehmender konnte bei den Arbeitgebern 

gesteigert werden.

Im Bereich der flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügig-

keit wurden jährlich im Durchschnitt rund 550 Betriebe kontrolliert. 

Ein mögliches Lohndumping konnte somit wirksam bekämpft wer-

den.

Im Bereich der Bekämpfung der Schwarzarbeit wurde vermehrt 

durch Referate informiert. Pro Jahr wurden über 200 Kontrollen 

zielgerichtet durchgeführt.

In den Bereichen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschut-

zes wurden Informationsveranstaltungen durchgeführt und es fan-

den Schulungen bei Arbeitgebern statt.

Regional- und Standortentwicklung

•	 Ergebnis:

Die Erfahrungen aus der zweiten NRP-Umsetzungsperiode 2012–

2015 zeigen, dass sich das Instrumentarium der Regional- und 

Standortentwicklung (RSE) in Kombination mit den anderen Sek-

toralpolitiken bewährt hat. Seit der Einführung im Jahr 2008 konn-

te die Innovationskraft und Wertschöpfung im Kanton wesentlich 

gestärkt und die Basis für zukünftige (exportorientierte) Wert-

schöpfungseffekte gelegt werden.

Damit sich der Kanton Schaffhausen von einem Industrie- hin zu 

einem zukunftsträchtigen Hightech-Standort mit einem leistungs-

fähigen Dienstleistungssektor weiterentwickelt, sind weiterhin re-

gionale Fördermittel des Bundes, verbunden mit der klaren, lang-

fristig ausgerichteten Entwicklungsstrategie des Kantons für den 

Wirtschafts- und Wohnstandort Schaffhausen von grosser Bedeu-

tung. Hierfür wurde im Jahr 2015 ein neues Umsetzungsprogramm 

2016-2019 eingereicht. Im Frühjahr 2016 wurde die Programmver-

einbarung mit dem Bund unterzeichnet.

Strukturelle Verbesserungen und Entwicklung des 

ländlichen Raums 

•	 Ergebnis:

Die Regionalentwicklungsprojekte «Genussregion Wilchingen-

Osterfingen-Trasadingen» und «Schafuuser Puuremärkt» haben 

erfolgreich die Projektierung abgeschlossen und sind nun in der 

Umsetzungsphase gestartet.

Das Bewässerungsprojekt Bibertal (Entlastung der Biber durch 

Verlegung der Wasserentnahme an den Rhein) befindet sich in der 

Endphase der Planung. Aufgrund der verschiedenen Ansprüche 

an Gewässer, Natur und Landschaft wurde das Vorhaben gezielt 

mit den konkreten Bedürfnissen und Anliegen abgestimmt.

Der Verein «Gemeinsames Marketing für Schaffhauser Regiopro-

dukte» wurde gegründet und präsentiert die einzelnen Direktver-

markter von Regioprodukten erfolgreich auf einer Online-Platt-

form. Der Verein führt mit Unterstützung des Landwirtschaftsamtes 

Weiterbildungen, Messe- und Marktauftritte durch und lanciert im 

Herbst 2016 mit zwei regionalen Gewerbebetrieben eine neue 

Marke für Regioprodukte im Premiumsegment.
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Im Nachgang zur Landwirtschaftlichen Planung wurden die Akteu-

re der Getreidewirtschaft in ihrem Prozess für mehr Wertschöp-

fung aus dem regionalen Getreide unterstützt.

Das Entwicklungsprojekt Regionaler Naturpark Schaffhausen wur-

de durch den Kanton in die Errichtungsphase begleitet. 

Tourismus 

•	 Ergebnis:

Die langfristige Sicherstellung der Tourismusfinanzierung mittels 

Inkraftsetzung eines neuen, breit abgestützten Tourismusgesetzes 

ab dem 1. Januar 2014 ist in einer Volksabstimmung knapp ge-

scheitert. Die neue Vorlage des Regierungsrates betreffend Tou-

rismusförderungsgesetz vom 15. März 2016 ist zurzeit in Beratung 

im Kantonsrat.

Erste Schritte zur Umsetzung der Strategie zum Ausstieg 

aus der Kernenergie 

•	 Ergebnis: 

Die Stimmberechtigten lehnten die Vorlage des Regierungsrates 

betreffend erstes Massnahmenpaket zur Umsetzung der kanto-

nalen Energiestrategie (Revision Baugesetz) am 8. März 2015 ab. 

Trotzdem konnten Massnahmen umgesetzt werden, welche zu 

einem Ausbau und einer Stärkung der lokalen Stromerzeugung 

führten, so beispielsweise das gemeinsame Solarstromförderpro-

gramm der EKS AG, SH-Power und dem Elektrizitätswerk Hallau, 

die Bewerbung der Bundesförderung KEV, insbesondere der Ein-

malvergütung (EIV), die Umstellung des Standardstrommix auf er-

neuerbare Energie im EKS-Versorgungsgebiet und die Schaffung 

eines Solarkatasters. Ein eigenes kantonales Förderprogramm, mit 

dem zusätzliche Bundesgelder in den Kanton hätten gelenkt wer-

den können, konnte nicht realisiert werden. 

Fernwärme Schaffhausen / Wärmeverbund Geissberg 

•	 Ergebnis: 

Zum Projekt Abwärmenutzung der Cilag AG / Wärmeversorgung 

Geissberg wurde eine Vertiefungsstudie erstellt. Die Studie zeigt, 

dass die Variante Abwärmenutzung durch das Spital und das Ver-

waltungsgebäude und die Wärmeversorgung der Geriatrie mittels 

Holzheizung mittelfristig die energietechnisch, ökologisch und fi-

nanziell optimalste Lösung darstellt. Längerfristig, d.h. nach Sanie-

rung der Geriatrie, wäre diese ebenfalls an den Abwärmeverbund 

anzuschliessen. Jedoch bestehen gewisse Bedenken, ob die Cilag 

AG längerfristig die Abwärme bereitstellen kann. Das Projekt wird 

weiterentwickelt. 

Verbesserung der Wasserkraftnutzung aus 

Fliessgewässern 

•	 Ergebnis: 

Im Rahmen der Umsetzung der Strategie zur verstärkten Nutzung 

der Wasserkraft im Kanton Schaffhausen (aus dem Jahr 2013) 

sollen verschiedene Massnahmen umgesetzt werden. Diese kon-

zentrieren sich auf den Rhein und die Wutach. Aufgrund des ab-

lehnenden Volksentscheides vom 18. Mai 2014 zur Revision des 

Wasserwirtschaftsgesetzes ist die Nutzbarmachung der Wasser-

kraft des Rheins auf Schaffhauser Gebiet weiterhin grundsätzlich 

auf das heutige Mass beschränkt. Einzig eine technisch bessere 

Ausnützung der Wasserkraft ohne Höherstau des Rheins ist zuläs-

sig. Auch gegen eine Mehrnutzung des Potenzials der Wutach reg-

te sich insbesondere aus Umweltkreisen massiver Widerstand. Für 

die Umsetzung der Wasserkraftnutzungsstrategie bedeutet dies, 

dass bisher lediglich eine moderate Erhöhung der Kraftwerksleis-

tung des bestehenden Rheinkraftwerks am Rheinfall umgesetzt 

werden konnte. 

Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz 

•	 Ergebnis: 

Die Aktivitäten konzentrierten sich auf die Umsetzung des Gross-

verbrauchermodells, der Minergie-Zertifizierung, der Informati-

onstätigkeit, der Aus- und Weiterbildung für Baufachleute, der 

Energieberatung und der Umsetzung des vom Bund finanzierten 

Gebäudesanierungsprogramms. Zudem wurde das Bundesspro-

gramm «ProKilowatt» zur Förderung der Stromeffizienz angeboten 

und aktiv beworben. 
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Vorlage zur Erhöhung der Kraftwerksleistung des 

bestehenden Rheinkraftwerks am Rheinfall 

•	 Ergebnis: 

Durch eine Erhöhung der zulässigen Nutzwassermenge beim be-

stehenden Rheinkraftwerk in Neuhausen am Rheinfall (RKN) von 

28 auf 29,9 Kubikmeter pro Sekunde kann mittels Optimierung 

der bestehenden Anlage eine Mehrproduktion von rund zwei Gi-

gawattstunden pro Jahr erreicht werden. Dazu haben die Kantone 

Schaffhausen und Zürich je eine Zusatzkonzession erteilt. 

Angebotsverbesserung am Rheinfall 

•	 Ergebnis: 

Seitdem der Kanton Schaffhausen per 2011 sämtliche Flächen 

auf der Schaffhauser Rheinfallseite von der Gemeinde Neuhau-

sen am Rheinfall übernommen hat, wurden fortlaufend Verbesse-

rungen bzw. Optimierungen der Basisinfrastruktur umgesetzt, wie 

z.B. neue Beläge, Gehwege, Toilettenanlagen und Veloständer. 

An den Hochbauten  wurden Renovationsarbeiten am Restaurant 

Park und Schlössli Wörth sowie an den «Laufenhäusern» und der 

«Fischzuchtanstalt» durchgeführt. Mit dem Kauf des Restaurants 

Park Ende 2014 kann die Gastronomie seit der Saison 2015 aus ei-

ner Hand betrieben werden. 2015 wurde der Internetauftritt www.

rheinfall.ch neu gestaltet. Mit dem Fahrplanwechsel 2016 wurde 

die Haltestelle Neuhausen Rheinfall als Teil des Agglomerations-

programms der 1. Generation in Betrieb genommen. Dank der 

Vertikalerschliessung ist der Rheinfall rollstuhlgängig und mit dem 

Öffentlichen Verkehr schnell und einfach zu erreichen. Auf den 

Saisonbeginn 2016 wurde ein neuer Kinderspielplatz mit Kletter- 

und Turmanlage sowie einer knapp 12 m lange Röhrrutschbahn im 

Rheinfallquai eröffnet. Ebenfalls abgeschlossen werden konnte die 

Erweiterung der Sitzarena zwischen dem Rheinfallquai und dem 

Restaurant Park. Auf die Saison 2016 wurde bei der Zufahrt zu 

den unteren Parkplätzen (P1 und P2; Kurven- und Busparkplatz) 

ein neues Schrankensystem in Betrieb genommen. Die Schran-

kenanlage stellt wie in einem Parkhaus sicher, dass die Gäste ihre 

Parkgebühr bezahlen. 

Revision des Elektrizitätsgesetzes 

•	 Ergebnis: 

Mit seiner Motion vom 7. Mai 2007 verlangte der damalige Kan-

tonsrat Charles Gysel die Schaffung einer Rechtsgrundlage im 

Elektrizitätsgesetz, um Konzessionsgebühren erheben zu können. 

Mit der Konzessionserteilung per 1. Januar 2007 an drei Konzessi-

onsnehmer wurden die Netzgebiete im Sinne des eidgenössischen 

Stromversorgungsgesetzes für 20 Jahre bis Ende 2026 bezeichnet 

und zugeteilt. Bis zu diesem Zeitpunkt werden keine neuen Kon-

zessionsgebühren anfallen. Sobald bundesrechtliche Vorgaben 

eine frühere Revision des Elektrizitätsgesetzes erfordern, wird eine 

entsprechende Vernehmlassungsvorlage ausgearbeitet. 

Umsetzung der kantonalen Energiestrategie zur 

Sicherung der Energieversorgung ohne Kernenergie 

•	 Ergebnis: 

Trotz Ablehnung der Baugesetzrevision am 8. März 2015 und dem 

damit einhergehenden Abbau des kantonalen Förderprogramms 

konnten beispielsweise das gemeinsame Solarstromförderpro-

gramm der EKS AG, SH-Power und dem Elektrizitätswerk Hallau 

aufgebaut, das Bundesförderprogramm KEV/EIV beworben, der 

Standardstrommix im Versorgungsgebiet der EKS AG auf erneuer-

bare Energie umgestellt und ein Solarkataster geschaffen werden. 

Energie- und Innovationsberatung für Unternehmen im 

Energiebereich 

•	 Ergebnis: 

Das Angebot zu Technologietransfer, Projektentwicklung und 

Energieberatung für Unternehmen im Bereich nachhaltige Ener-

gieversorgung und -nutzung wurde in Zusammenarbeit mit dem 

Industrie- und Technozentrum Schaffhausen (ITS) erfolgreich auf-

gebaut. Ziel ist es, den Unternehmen damit einen Marktvorteil zu 

verschaffen. 

Umsetzung der Leitlinien und Massnahmen der 

kantonalen Energiepolitik 2008–2017 

•	 Ergebnis: 

Die in den Leitlinien festgelegten Massnahmen wurden laufend 

umgesetzt. Eine Erfolgsschlusskontrolle ist in Arbeit. Die Vorbe-

reitungsarbeiten für die Aufdatierung und Anpassung der Leitlinien 

und Massnahmen der kantonalen Energiepolitik an die technische 

Entwicklung und an die Ziele und Vorgaben der Bundesstrategie 

2050 haben begonnen.
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 2 verKehr

Ausbau des Agglomerationsverkehrs 

(Agglomerationsprogramm Verkehr und Siedlung) 

•	 Ergebnis: 

Die ÖV-Massnahmen im Rahmen des Agglomerationsprogramms 

der 1. Generation (S-Bahn Schaffhausen) konnten alle rechtzeitig 

abgeschlossen und in Betrieb genommen werden. Mit der Rea-

lisierung dieser Projekte (Elektrifizierung der Eisenbahnstrecke 

Schaffhausen–Erzingen, neue Haltestelle in Beringerfeld, Ausbau 

Bahnhof Schaffhausen, Wendegleise in Jestetten, neue Haltestelle 

Neuhausen Rheinfall mit Lift zum Rheinfall, Modernisierung Halte-

stelle Herblingen und Ausbau Bahnhof Thayngen) wurde die Ba-

sis für die Einführung der S-Bahn gelegt und damit eine deutliche 

Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Verkehrs ermöglicht.

 

Die Agglomerationsprogramme der 1. und 2. Generation beinhal-

ten auch diverse kantonale, städtische und kommunale Massnah-

men im Bereich des motorisierten Individualverkehrs (MIV) und im 

Langsamverkehr (LV). Auf kantonaler Ebene konnten u.a. die Pro-

jekte Aufwertung Ortsdurchfahrt Beringen, der Radweg Schaffhau-

sen–Hemmental und die bessere Anbindung des neuen Bahnhofs 

Thayngen für den Veloverkehr realisiert werden. Die Umsetzung 

verschiedener Agglomerationsprojekte wird in den kommenden 

Jahren fortgesetzt. Die Mehrzahl der Agglomerationsprojekte im 

Bereich des MIV und LV wird unter der Federführung der Stadt 

Schaffhausen und der Agglomerationsgemeinden realisiert. 

Verbesserung der Schienenverkehrssituation am 

Hochrhein / Elektrifizierung der Hochrheinstrecke 

•	 Ergebnis: 

Mit der Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding 

zwischen dem Bundesamt für Verkehr, dem Land Baden-Würt-

temberg, den Landkreisen Waldshut und Lörrach, dem Regional-

verband Hochrhein-Bodensee sowie den Kantonen Basel Stadt 

und Schaffhausen zur Finanzierung der Elektrifizierung wurde ein 

bedeutender Meilenstein realisiert. Zudem konnten die nächsten 

Planungsstufen 3/4 in Auftrag gegeben und über Interreg mitfinan-

ziert werden. Schaffhausen ist als nicht-mitfinanzierender Partner 

eng in den Prozess eingebunden. Unter Federführung des Kan-

tons Schaffhausen wurde zudem eine Studie zur Realisierung der 

Anerkennung von Schweizer Abos (GA und Halbtax) in Auftrag ge-

geben. 

Verbesserungen im internationalen Schienenverkehr 

Zürich–Schaffhausen–Stuttgart (Gäubahn) 

•	 Ergebnis: 

Mit der Einführung des «Interim-Konzeptes» auf der Gäubahn er-

hält der Kanton Schaffhausen ab Dezember 2017 eine stündliche 

Verbindung nach Stuttgart. Der Kanton unterstützte die Forderung 

nach einer weiteren Verbesserung des Angebotes mit Neigezügen 

und schnelleren Verbindungen (Zeithorizont 2025). 

Zusammenlegung der Busbetriebe von Orts- und 

Regionalverkehr (Fusion VBSH und RVSH) 

•	 Ergebnis: 

Der Kanton unterstützt dieses Projekt, da für die RVSH als klei-

nes Unternehmen eine nachhaltige Lösung für die Zukunft gefun-

den werden muss. Die Integration in die VBSH ist seit langem der 

ausdrückliche politische Wille von Stadt und Kanton, insbeson-

dere da positive Synergieeffekte zu erwarten sind und die bereits 

heute enge Zusammenarbeit der beiden Unternehmen weiter ver-

tieft werden kann. Aus Bestellersicht erwartet der Kanton, dass 

die VBSH das Fusionsprojekt als Gelegenheit betrachtet, Syner-

giepotential und allenfalls aufgelaufenen Restrukturierungsbedarf 

auszuloten und zu realisieren, um die Konkurrenzfähigkeit zu stär-

ken und den künftigen Abgeltungsbedarf zu stabilisieren bzw. zu 

senken. 

Bessere Anbindung an die Agglomeration Zürich-

Winterthur 

•	 Ergebnis: 

Mit der Einführung einer neuen S-Bahn Linie (S9) mit halbstündli-

cher (Hauptverkehrszeit) und stündlicher (Nebenverkehrszeit) Ver-

bindung nach Zürich bzw. Uster konnte die direkte Erschliessung 

von Ortschaften im Norden Zürichs (insbesondere Glattbrugg, 

Rümlang, Oberglatt) deutlich verbessert werden. Die frühere S16 

wurde durch die S24 abgelöst und fährt stündlich von Thayngen 

über Winterthur direkt zum Flughafen, Zürich Hauptbahnhof und 

neu weiter nach Enge, Thalwil bis nach Zug. Zudem wurde im De-

zember 2015 der «Hinketakt» durch den regelmässigen Fernver-

kehr nach Zürich abgelöst. 
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Im Bereich motorisierter Individualverkehr ist die Agglomeration 

Zürich-Winterthur über die Hauptverkehrsachse A4/A1 (National-

strasse) und die bedeutende Nebenachse Schaffhausen-Bülach-

Flughafen angebunden. Auf der Nationalstrasse sind der Ausbau 

der A4 zwischen Andelfingen und Winterthur sowie der 6-Spur 

Ausbau der A1 im Raum Winterthur geplant. Der Kredit für den 

Ausbau der A4 im Zürcher Weinland wurde von der Bundesver-

sammlung gesprochen. Das Projekt wurde bereits öffentlich auf-

gelegt. Nach der Bereinigung der Einsprachen wird der Ausbau 

voraussichtlich in den Jahren 2020–2025 erfolgen. Der 6-Spur 

Ausbau der Umfahrung Winterthur wird in den kommenden Jah-

ren weiter projektiert. Vorübergehend plant der Bund die Umnut-

zung der Pannenstreifen zu einer zusätzlichen Fahrspur. Auf der 

Nebenachse Schaffhausen-Bülach-Flughafen baut der Kanton Zü-

rich voraussichtlich ab 2020 die Kantonsstrasse zwischen Eglisau 

und Bülach (Hardwald) auf vier Spuren aus. Daneben wird nach 

einer bewilligungsfähigen Variante für die Umfahrung von Eglisau 

gesucht. 

Bessere Anbindung des Klettgaus an die A4 unter 

gleichzeitiger Entlastung von Neuhausen am Rheinfall 

vom Durchgangsverkehr 

•	 Ergebnis: 

Der Spatenstich des Nationalstrassenprojekts «Galgenbucktun-

nel» erfolgte im Jahr 2011. Die Umsetzung konnte bislang ohne 

nennenswerte Probleme im erwarteten Zeit- und Kostenrahmen 

erfolgreich abgewickelt werden. Anfang 2016 erfolgte der Durch-

stich des Tunnels. In den Jahren 2017–2019 werden die Anschlüs-

se im Bahntal mit den entsprechenden Kunstbauten fertiggestellt. 

Parallel dazu werden das Innengewölbe und die Betriebs- und Si-

cherheitsanlagen gebaut. Das Projekt wird voraussichtlich im vor-

gegebenen Termin- und Kostenrahmen abgeschlossen. Die Inbe-

triebnahme ist Ende 2019 geplant. Ab 2020 sind unter der Leitung 

des kantonalen Tiefbauamts im Rahmen der verkehrlich flankie-

renden Massnahmen zum Galgenbucktunnel Steuerungsanpas-

sungen und die Umgestaltungen der Ortsdurchfahrt Neuhausen 

am Rheinfall geplant. 

Aufwertung der Ortsdurchfahrt Beringen und Entlastung 

vom Durchgangsverkehr 

•	 Ergebnis: 

Die Aufwertung der Ortsdurchfahrt von Beringen wurde im Rah-

men des Agglomerationsprogramms 1. Generation in den Jahren 

2013 und 2014 realisiert. Parallel dazu hat das kantonale Tiefbau-

amt eine Korridorplanung zur Linienführung der zukünftigen Um-

fahrung im Oberklettgau (Spange Beringen und Umfahrung Löh-

ningen) gemäss Strassenrichtplan erarbeitet. Die vorgeschlagene 

Linienführung führt zu einer Anpassung des kantonalen Strassen-

richtplans durch den Kantonsrat. Eine entsprechende Vorlage soll 

in der Legislatur 2017-2020 dem Kantonsrat unterbreitet werden. 

Netzbeschluss Nationalstrasse – Abtausch A4 mit J15 

•	 Ergebnis: 

Der Abtausch der Nationalstrasse A4 zwischen Schaffhausen 

Schweizersbild und Bargen mit der Kantonsstrasse J15 zwischen 

Herblingen und Thayngen ist Bestandteil des unumstrittenen Neu-

en Netzbeschlusses des Bundes. Die Stimmberechtigten des Kan-

tons Schaffhausen haben diesem Abtausch bereits im Jahr 2008 

zugestimmt. Der Abtausch scheiterte bislang an der Finanzierung 

des Neuen Netzbeschlusses, die im Zusammenhang mit der Erhö-

hung des Vignettenpreises im Jahr 2013 von den Stimmberechtig-

ten deutlich abgelehnt wurde. In der Zwischenzeit wurde durch den 

Bund eine neue Vorlage zu einem Nationalstrassen- und Agglome-

rationsverkehrs Fonds (NAF) erarbeitet. Auf Druck der Kantone hat 

das Parlament den neuen Netzbeschluss im NAF aufgenommen. 

Die parlamentarischen Beratungen dazu sind abgeschlossen und 

der NAF kommt im Jahr 2017 zur Volksabstimmung. Der NAF soll 

per 1. Januar 2018 und der NEB mit dem Abtausch A4 mit J15 

zeitversetzt per 1. Januar 2020 in Kraft treten. 



  RechenschaftsbeRicht 2013–2016 · Kanton schaffhausen 10

Optimierung des Verkehrsangebots innerhalb des 

Kantons in Abstimmung mit den Zielen der Raumplanung 

und des Nachfragepotentials 

•	 Ergebnis: 

Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der zweiten Etappe der S-

Bahn Schaffhausen bedeuten für den Kanton die Vollendung eines 

wichtigen Meilensteins im öffentlichen Verkehr. Mit dem stetigen 

Ausbau ist so auch im Kanton Schaffhausen während der letzten 

Jahre ein Netz mit dichten und aufeinander abgestimmten Fahr-

plänen entstanden. Dieses ermöglicht es den Bewohnerinnen und 

Bewohnern, vielfältige Mobilitätsbedürfnisse abzudecken. Die Ab-

stimmung des ÖV-Verkehrsangebots im Kanton wurde aus einer 

gesamtheitlichen Sicht entwickelt. Dabei wurden alle Verkehrsträ-

ger in die Konzeptentwicklung einbezogen und mit Blick auf die 

angestrebte Siedlungsentwicklung aufeinander abgestimmt. Mit 

der Inbetriebnahme des Bahn- und Buskonzepts im Klettgau und 

der Einbindung der S9 in den Knoten Schaffhausen konnten we-

sentliche Verbesserungen realisiert werden. Zusammen mit den 

umgesetzten Massnahmen zur Verbesserung der Bahninfrastruk-

tur, insbesondere den verbesserten behindertengerechten Zugän-

gen, konnte die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs gesteigert 

werden. 

Planung der Stadtdurchfahrt A4 auf vier Spuren 

•	 Ergebnis: 

Im Jahr 2010 wurde im Rahmen des Bundesprogramms zur Be-

seitigung von Engpässen im Nationalstrassennetz die Planung für 

den Ausbau der Stadtdurchfahrt Schaffhausen zwischen Schaff-

hausen Süd und Schaffhausen Herblingen durch das Bundesamt 

für Strassen aufgenommen. Parallel dazu wurde das Ausführungs-

projekt zur Ertüchtigung der Tunnelsicherheit erarbeitet und öffent-

lich aufgelegt. Das Generelle Projekt zum Ausbau der Stadtdurch-

fahrt wurde Ende 2015 dem Kanton und der Stadt Schaffhausen 

zur Stellungnahme unterbreitet. Bis Ende 2016 erfolgen nun die 

Bereinigungen des Ausbauprojekts. Anschliessend wird es den 

Fachstellen des Bundesamts für Strassen zur Prüfung unterbreitet. 

Ziel ist es, das Generelle Projekt spätestens im Jahr 2018 durch 

den Bundesrat genehmigen zu lassen, so dass anschliessend das 

Ausführungsprojekt erarbeitet werden kann. Das Bundesamt für 

Strassen und die Regierung des Kantons Schaffhausens streben 

eine rasche Umsetzung des Ausbauprojekts an, sodass auf den 

Bau eines Sicherheitsstollens zur bestehenden Fäsenstaubröhre 

verzichtet werden kann. 

Massnahmen zur Förderung der Nutzung des 

öffentlichen Verkehrs 

•	 Ergebnis: 

Die ÖV-Strategie des Kantons Schaffhausen war in den vergan-

genen zehn Jahren darauf ausgerichtet, ein gutes Angebot zu 

schaffen. Diese Angebote sollen zu einer vermehrten Benützung 

der öffentlichen Verkehrsmittel und damit zu einer Entlastung beim 

motorisierten Individualverkehr beitragen. Wie jedes neue Ange-

bot braucht es gezielte Kommunikationsmassnahmen, um es einer 

breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen und sie vom Nutzen zu 

überzeugen, was schliesslich zu einer vermehrten Nutzung führt. 

Der Kanton unterstützt diesen Prozess mit gezielten Kommunikati-

onsmassnehmen. So wurde unter anderem 2014 mit einer Plakat-

kampagne im Klettgau auf die Vorteile der S-Bahn hingewiesen. 

Anlässlich der Eröffnung der 2. Etappe der S-Bahn Schaffhausen 

im Dezember 2015 wurde in verschiedenen Medien intensiv mit 

Hintergrundreportagen über die S-Bahn und den ÖV generell be-

richtet. Um die Bevölkerung direkt zu informieren, insbesondere 

über den grossen Fahrplanwechsel, wurde eine neu gestaltete 

Webseite (www.shmobil) aufgeschaltet, welche der Bevölkerung 

auch die Möglichkeit gibt, direkt Fragen und Rückmeldungen zu 

platzieren. 

Erneuerung und Weiternutzung der Informatiklösung 

VIACAR für Strassenverkehrs- und Schifffahrtsämter 

•	 Ergebnis: 

Mit dem Projekt «ReDesign V20» hat die Viacar AG 2015 die tech-

nische Erneuerung des heute eingesetzten VIACAR-Systems V09 

gestartet. Die Realisierung des Grossvorhabens erfolgt unter Mit-

arbeit aller Strassenverkehrsämter der sechs Partnerkantone Aar-

gau, Luzern, Schaffhausen, Waadt, Zug und Zürich und soll im 

Jahr 2020 abgeschlossen werden. Die Viacar AG finanziert das 

ReDesign aus eigenen Mitteln, wobei die Weiternutzung des VIA-

CAR-Systems von allen sechs Kundenkantonen beabsichtigt ist. 

Die Anbindung des VIACAR-Systems an die kantonale Personen-

datenplattform zum automatisierten Datenaustausch befindet sich 

in der Realisierung und wird bis Ende März 2017 abgeschlossen.
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 3 finAnzen und steuern

Budgets und Finanzplanung 

•	 Ergebnis:

Die seit 2011 jährlich mit dem jeweiligen Voranschlag aufbereite-

te Finanzplanung hat sich bewährt und ist eine wichtige Grundla-

ge für das proaktive Handeln des Regierungsrates. Es zeigte sich 

in den Jahren 2012–2016 ganz deutlich, dass der Regierungsrat 

die finanzielle Entwicklung des Kantonshaushaltes frühzeitig rich-

tig eingeschätzt und die entsprechenden Massnahmen eingeleitet 

hat.

Umsetzung ESH3 (Entlastung des Staatshaushaltes) 

•	 Ergebnis:

Mit dem 2012 unterbreiteten Sparpaket ESH3 konnte der Staats-

haushalt sukzessive und ab 2015 jährlich wiederkehrend um 20 

Mio. Franken entlastet werden. Geplant waren Entlastungen in der 

Höhe von 25 Mio. Franken, der Kantonsrat lehnte jedoch die in sei-

ner Kompetenz liegenden Massnahmen ab.

Entlastungsprogramm 2014 (EP2014)

•	 Ergebnis:

Am 23. September 2014 legte der Regierungsrat die Vorlage 

EP2014 dem Kantonsrat vor. Grundlage für die anvisierten Einspa-

rungen war ein interkantonaler Vergleich der Aufwendungen nach 

Aufgabengebieten von Kanton und Gemeinden (Studie BAKBasel). 

Von den vorgesehenen 47 Mio. Franken Entlastungsmassnahmen 

(rund 75 % Einsparungen und 25 % Steuererhöhungen) können 

nach erfolgter Beratung im Kantonsrat und einer Volksabstimmung 

vom 3. Juli 2016 nun rund 20 Mio. Franken (rund 90 % Einsparun-

gen, 10 % Steuererhöhungen) umgesetzt werden. Im Jahr 2018 

kommt die gesamte Entlastung beider Programme in der Höhe 

von wiederkehrend 40 Mio. Franken zum Tragen.

Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 für die 

Kantone und Gemeinden (HRM2) 

•	 Ergebnis:

Die Vorlage betreffend neues Finanzhaushaltsgesetz wurde am 19. 

April 2016 dem Kantonsrat unterbreitet. Dieses bildet die Grundla-

ge für die Einführung von HRM2. Das fachliche Umsetzungskon-

zept für die Rechnungslegung HRM2 wurde am 23. Mai 2016 vom 

Regierungsrat zur Kenntnis genommen, die Einführung im Kan-

ton ist mit der Budgetierung für das Jahr 2018 vorgesehen. Paral-

lel mit der Einführung von HRM2 wird die Informatik von SAP auf 

NSP umgestellt. Die Gemeinden werden mit der Einführung ein 

Jahr später beginnen.

Massnahmen Unternehmenssteuerreform III (USR III) 

•	 Ergebnis:

Am 19. Dezember 2013 informierte der Bundesrat über den Pro-

jektstart zur Konkretisierung der USR III, im Juni 2015 unterbrei-

tete er die Vorlage dem eidg. Parlament. Im Juli 2015 definierte 

der Regierungsrat seine Strategie zur Umsetzung und informierte 

die Öffentlichkeit. Um die Wettbewerbsfähigkeit der Schaffhauser 

Wirtschaft sicherzustellen und um alle Unternehmen gleich zu be-

handeln, beabsichtigt er eine reduzierte Gesamtsteuerbelastung 

von 12 bis 12.5 % für alle juristischen Personen statt der heutigen 

differenzierten Besteuerung je nach Status der Gesellschaften. 

Nach erfolgter Verabschiedung der USR III durch das eidg. Parla-

ment am 17. Juni 2016 wurde das Referendum ergriffen. Die Vor-

arbeiten für die Umsetzung im Kanton Schaffhausen sind im Gan-

ge, jedoch bleibt das Ergebnis der Volksabstimmung abzuwarten.

Volksinitiative «Steuern runter» 

•	 Ergebnis:

Am 7. August 2012 unterbreitete der Regierungsrat dem Kantons-

rat den Antrag zur Ablehnung der Volksinitiative «Steuern runter». 

Der Kantonsrat beschloss am 17. September 2012 mit 43:4 Stim-

men, den Stimmberechtigten sei die Initiative zur Ablehnung zu 

unterbreiten. Am 3. März 2013 lehnten die Stimmberechtigten die 

Initiative mit 67.7 % Nein-Stimmen ab.
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Volksinitiative «für eine höhere Besteuerung grosser 

Einkommen» 

•	 Ergebnis:

Am 8. April 2014 unterbreitete der Regierungsrat dem Kantons-

rat den Antrag zur Ablehnung der Volksinitiative «für eine höhere 

Besteuerung grosser Einkommen». Der Kantonsrat beschloss mit 

35:21 Stimmen, den Stimmberechtigten sei die Initiative zur Ableh-

nung zu unterbreiten. Am 30. November 2014 lehnten die Stimm-

berechtigten die Initiative mit 53.6 % Nein-Stimmen ab.

Volksinitiative «Keine Steuergeschenke an 

Grossaktionäre» 

•	 Ergebnis:

Am 16. März 2015 beschloss der Kantonsrat, der Volksinitiative 

«Keine Steuergeschenke an Grossaktionäre» sei ein Gegenvor-

schlag gegenüberzustellen, und folgte damit dem Antrag des Re-

gierungsrates. Am 16. August 2016 unterbreitete der Regierungs-

rat Bericht und Antrag betreffend Gegenvorschlag. Die Beratung 

im Kantonsrat ist pendent.
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 4 Bildung

PRIMAR- UND SEKUNDARSTUFE I

Stärkung der Tragfähigkeit der Regelschule 

•	 Ergebnis:

Im mehrjährigen Prozess wurden folgende Anpassungen zur Sys-

temoptimierung umgesetzt: Der vom Erziehungsrat erlassene 

Qualitätsrahmen für die Schaffhauser Bildung wurde implemen-

tiert und dient als Basis für alle weiteren Entwicklungsschritte. Der 

Berufsauftrag für die Lehrpersonen der Volksschule wurde vom Er-

ziehungsrat erlassen und per 01.01.2016 in Kraft gesetzt. Parallel 

dazu wurde das Beurteilungssystem für Lehrpersonen überarbei-

tet, aktualisiert und auf den Berufsauftrag abgestimmt.

Neuausrichtung der Abteilung Schulentwicklung und 

Aufsicht nach Personalreduktion im Rahmen der 

laufenden Sparmassnahmen 

•	 Ergebnis:

Die Abteilung wurde nach diesem einschneidenden Schritt neu 

ausgerichtet und befindet sich in der Konsolidierungsphase. Die 

Belastung der Mitarbeitenden ist stark angestiegen. Durch weite-

re Priorisierung der Aufgaben wird versucht, der ungebrochenen 

Dienstleistungsnachfrage gerecht zu werden, was letztendlich nur 

mit Abstrichen im Angebot leistbar ist.

Sicherstellung eines flächendeckenden, qualitativ 

hoch stehenden Schulangebotes unter Einbezug der 

Eckdaten des HarmoS-Konkordates, der Umsetzung der 

Bildungsstandards und Leistungsmessung sowie der 

Einführung des Lehrplans 21 unter Berücksichtigung der 

geplanten Sparmassnahmen EP2014 im Volks schul-

bereich 

•	 Ergebnis:

Im längerfristigen Prozess ist die Umsetzung von schulnahen 

bedarfsgerechten Tagesstrukturen als Vorlage auf dem politi-

schen Weg. Die Einführung des Lehrplans 21 ist auf das Schuljahr 

2018/2019 vorgesehen. Hängig sind bei diesem Thema politische 

Entscheide. Ebenfalls hängig sind die geplanten Sparmassnah-

men im Volksschulbereich (ausstehende politische Entscheide zur 

Reduktion der Pflichtlektionenzahl).

Konzept zur Einführung einer neuen Berechnung und 

Festlegung der Ressourcen zur Schulorganisation der 

Schulträger der Volksschule im Kanton Schaffhausen. 

•	 Ergebnis:

Die Ressourcensteuerung ist das Kernstück der EP2014-Mass-

nahme K-012 «Volksschule aus einer Hand». Eine entsprechen-

de Machbarkeitsstudie und Projektplanung ist bis Ende 2016 dem 

Regierungsrat zuhanden des Kantonsrates einzureichen.

MITTELSCHUL- UND BERUFSBILDUNG

KANTONSSCHULE

Akkreditierung des Lehrgangs «Fachmaturität 

Pädagogik FMS» bei der Schweizerischen Erziehungs-

direktorenkonferenz (EDK) 

•	 Ergebnis:

Die EDK hat den Lehrgang Fachmaturität Pädagogik im Novem-

ber 2014 rückwirkend auf den 01.08.2013 schweizweit anerkannt. 

Die aktuellen Studiengänge werden derzeit evaluiert. Per Ende 

Schuljahr 2017/2018 erscheint ein Schlussbericht dazu.

Evaluation der interdisziplinären Angebote mit 

Universität Zürich im Rahmen des Programms 

Kantonsschule 2015 

•	 Ergebnis:

Eine erste Analyse fand im Rahmen einer Semesterarbeit der Uni-

versität Zürich statt. Unterdessen sind die interdisziplinären Ange-

bote Teil der EP2014-Massnahme R-046 und sollen abgeschafft 

werden. Auf die geplante Evaluation wird verzichtet.

Sensibilisierung  der Thematik des Fachkräftemangels 

durch eine Vertiefung der Kooperation Wibilea – 

Kantons schule: Prüfen der Möglichkeiten von 

wissenschaftlichen Praktika 

•	 Ergebnis:

Im Rahmen der Technikwoche, die in der Projektwoche der Kan-

tonsschule angeboten wird, findet neu eine entsprechende Zu-

sammenarbeit statt. Diese Form der Kooperation findet Akzeptanz 

und bewährt sich.
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Förderung von Mathematik, Informatik, Naturwissen-

schaft und Technik (MINT-Fächer) im Rahmen der 

Veranstaltung «200-Jahr-Jubiläum der Akademie der 

Naturwissenschaften SCNAT»: Tag der Naturwissen-

schaften an der Kantonsschule Schaffhausen 

•	 Ergebnis:

Der Tag der Naturwissenschaften hat 2015 an der Kantonsschu-

le stattgefunden. Er war ein Erfolg mit grosser Publikumswirkung. 

Eine Wiederholung/Fortsetzung ist geplant.

Sicherstellen der Vergleichbarkeit der Beurteilung der 

Maturaarbeiten und der selbstständigen Arbeiten 

(Fachmittelschule) im Rahmen der Qualitätssicherung 

•	 Ergebnis:

Auf das Koreferat wurde im Zusammenhang mit einer EP2014-

Massnahme verzichtet. Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich neu 

mit der Sicherstellung der Vergleichbarkeit der Maturaarbeitsbeur-

teilung unter den veränderten Voraussetzungen.

Entwicklung von geeigneten Unterrichtsgefässen in den 

Naturwissenschaften, um die durch die Vormatura 

entstehende Lücke bis zum Studium zu überbrücken und 

die Maturanden für ein Studium der Natur- oder 

Ingenieurwissenschaften sowie der Medizin weiterhin 

optimal vorzubereiten 

•	 Ergebnis:

Die Arbeitsgruppe hatte die Arbeit aufgenommen, wurde jedoch 

nach der Zurückweisung der Umsetzungsplanung zur EP2014-

Massnahme R-046 «Streichung schulische Grundangebote» im 

August 2016 durch den Erziehungsrat bis auf Weiteres sistiert.

Aufarbeitung des Themas «Social Media»: Festlegung 

des Handlungsbedarfs bezüglich sicherem Umgang mit 

digitalen Medien und Technologien für die verschiedenen 

Nutzer der Kantonsschule sowie Planung und 

Umsetzung geeigneter Massnahmen 

•	 Ergebnis:

Ein Angebot für Lehrpersonen im Rahmen einer schulinternen Wei-

terbildung im März 2016 wurde rege genutzt. Gleichzeitig wurde 

ein entsprechender Informations- und Präventionstag mit allen 

1. Klassen (Gymnasium und FMS) durchgeführt. Im Januar 2017 

findet der nächste Präventionstag für die Schülerinnen und Schü-

ler der neuen 1. Klassen statt.

Erste Etappe Sanierung Gebäudehülle/Fensterersatz 

Bau C «Förderer» (2016/17) 

•	 Ergebnis

Nach dem bewilligten Investitionskredit Fensterersatz Bau C «För-

derer» gemäss Beschluss des Kantonsrats vom 16. November 

2015 wurde die Planung der Arbeiten durch das Hochbauamt 

aufgenommen. Die bestehenden Aluminium Schiebefenster im 

Schulhaus Bau C wurden letztmals 2003 teilsaniert. Die bestehen-

de Situation der Fassade mit den vorhandenen Wärmebrücken im 

Sturz-, Brüstungs- und Stützenbereich, wie auch die undichten 

und ungenügenden wärmetechnischen Aluminiumfenster werden 

durch neue Fensterelemente mit Fensterflügeln ersetzt. Zur Ver-

besserung der Wärmedämmung der Aussenhaut des Gebäudes 

werden gleichzeitig die bauseits bestehenden inneren Holzver-

kleidungen isoliert, sowie die Wärmedämmungen unter- und/oder 

oberhalb der Fensterelemente neu erstellt. Eine zentrale Sonnen-

schutzsteuerung soll den Komfort für den Nutzer, vor allem aber 

den sommerlichen Wärmeschutz optimieren. Die Planungsarbei-

ten sind bis Ende 2016 abgeschlossen. Der eigentliche Baubeginn 

ist Anfang Juni 2017 vorgesehen. Das Projekt sollte bis Mitte 2018 

abgerechnet sein. 

BERUFSBILDUNGSZENTRUM BBZ

Vorbereitung zur Einführung neuer Berufsmaturitäts-

schule 2015 (Gesundheit & Soziales) 

•	 Ergebnis:

Gesundheit und Soziales wurde als Vollzeitlehrgang erfolgreich 

eingeführt. Eine erste Klasse hat die Ausbildung im Sommer 2016 

abgeschlossen.

Bestätigung der Anerkennung des Studienganges 

Technik der Höheren Fachschule Schaffhausen 

•	 Ergebnis:

Die neurechtliche Anerkennung der beiden Studiengänge Maschi-

nenbau und Elektrotechnik wurde erfolgreich abgeschlossen.
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Anpassung des Englisch-Unterrichts in den Berufsfach-

schulen an das neu ausgerichtete Englischprogramm der 

Primarschule und Sekundarstufe I 

•	 Ergebnis:

Entsprechende Anpassungen in den Schullehr- und Semesterplä-

nen wurden, wo notwendig, vorgenommen.

Durchführung von Wiedereinsteiger-Modulen für 

Erwachsene für den Pflegeberuf 

•	 Ergebnis:

Von acht ausgeschriebenen Wiedereinsteiger-Modulen für Er-

wachsene konnten vier durchgeführt werden.

Prüfung und Umsetzung des Konzeptes «Flexibles 

Studienjahr» an der Höheren Fachschule Technik 

•	 Ergebnis:

Das flexible Studienjahr wurde erfolgreich eingeführt.

Letzte Etappe Sanierung der Gebäudehülle Berufs-

bildungszentrum BBZ (2015/16) und Inangriffnahme 

Sanierung Sanitärbereiche Hauptgebäude 

•	 Ergebnis: 

In der letzten Etappe zur Gebäudehüllen- und Fenstersanierung 

liefen seit April 2015 die Arbeiten der Fenstersanierung am Haupt-

gebäude des Berufsbildungszentrums (BBZ). Die Sanierungsar-

beiten wurden im November 2016 im Kostenrahmen abgeschlos-

sen. Ab Juli 2016 lief die Erneuerung der Sanitäranlagen, welche 

im November 2016 im Kostenrahmen abgeschlossen wurde. 

Abschliessen der Anerkennungsverfahren der beiden 

Berufsmaturitäts-Studiengänge im Vollzeitmodell für 

gelernte Berufsleute Technik, Architektur und Life 

Science sowie Gesundheit und Soziales 

•	 Ergebnis:

Die Anerkennung läuft nach Plan. Es ist mit keinen grösseren Auf-

lagen seitens des Bundes zu rechnen. Der Abschluss der Anerken-

nungsverfahren wird Ende 2016 erwartet.

Weiterführen der Anerkennungsverfahren der Berufs-

maturitäts-Studiengangänge im lehrbegleitenden Modell 

Technik, Architektur und Life Science und System-

technik/Automation HF 

•	 Ergebnis:

Das Anerkennungsverfahren läuft planungsgemäss. Die Anerken-

nungen werden voraussichtlich gegen Ende 2018 erwartet.

Überprüfung der strategischen Raum- und 

Standortplanung im Hinblick auf die geburtenschwachen 

Jahrgänge; hinsichtlich der nötigen Anzahl von 

Aussenstellen 

•	 Ergebnis:

Die Überprüfung ist abgeschlossen, und die Umsetzung erfolgt bis 

zum Beginn des Schuljahres 2017/2018.

MITTELSCHUL- UND BERUFSBILDUNG 

Erweiterung des Ausbildungsangebots für betriebliche 

Berufsbildner (Lehrmeister) mit drei «Praxisbildner-

kursen», welche berufsbezogen angeboten werden 

•	 Ergebnis:

Es wurden drei berufsfeldbezogene, eintägige Praxisbildnerkur-

se durchgeführt. Im Zusammenhang mit den Änderungen von 

Bildungsverordnungen bzw. der Einführung von zweijährigen At-

testausbildungen (EBA) wurden im Durchschnitt jährlich acht bis 

zehn Informationsveranstaltungen durchgeführt.

Ausbau der zweijährigen Grundbildung mit Attest durch 

Schaffung von 20 neuen Ausbildungsplätzen 

•	 Ergebnis:

Es konnten weit mehr Ausbildungsplätze im Bereich der At-

testausbildungen (EBA) angeboten werden als geplant, aus fol-

gendem Grund: Bei der Einführung der Attestlehren in den einzel-

nen Berufen wird den ausbildungsberechtigten Lehrbetrieben für 

die EFZ Ausbildungen automatisch auch die Ausbildungsbewilli-

gung für den Attestberuf erteilt. Es ist eine erfreuliche Entwicklung 

der Anzahl Lehrverhältnisse für die Attestlehrberufe zu verzeich-

nen: 2008: 42; 2013: 85; 2014: 99; 2015: 95; 2016: 101 (gemäss 

BFS-Statistik Stichtag 31.12.; 2016 geschätzt)
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Überarbeitung des Berufswahlfahrplans in Zusammen-

arbeit mit den Organisationen der Arbeitswelt und der 

Sekundarstufe I 

•	 Ergebnis:

Der Berufswahlfahrplan wurde angepasst und von der Kommissi-

on Schnittstelle Schule-Berufsbildung (KOSCH) gutgeheissen.

Weiterentwicklung und Umsetzung der unterstützenden 

Massnahmen des Case Managements Berufsbildung 

•	 Ergebnis:

Die unterstützenden Massnahmen des Case Managements Be-

rufsbildung (CMBB) wurden fallweise und bedarfsgerecht einge-

setzt und weiterentwickelt. Die Massnahmen Lernbegleitung und 

Lerntherapie sowie die Zusammenarbeit mit Benevol wurden mit-

tels Leistungsvereinbarung geregelt.

Entschärfung der Problematik des Lehrlings- und damit 

verbundenen Fachkräftemangels durch aktive 

Unterstützung der Berufsverbände 

•	 Ergebnis:

Es wurden jährlich zwischen acht und zwölf Verbandsanlässe (z.B. 

Vorstandssitzungen, GVs, etc.) besucht. Vor Ort wurde über be-

rufsfeldrelevante Aspekte der Berufsbildung informiert. Zusätzlich 

findet eine aktive Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden im 

Rahmen der jährlichen Berufsmesse statt.

Förderung der Nachholbildung für Erwachsene durch 

Intensivierung der diesbezüglichen Zusammenarbeit der 

Laufbahnberatung des BIZ und der Abteilung 

Berufsbildung 

•	 Ergebnis:

Erwachsene, die eine Nachholbildung anstreben, werden im BIZ 

beraten und für die konkrete Umsetzung an die zuständigen Aus-

bildungsberater verwiesen. Die Zusammenarbeit wird laufend op-

timiert und verläuft einwandfrei.

Intensivierung der Lehraufsichtsschwerpunkte: 

Förderung niederschwelliger Ausbildungsangebote, 

Praxisbildnerkurse, Nachholbildung für Erwachsene, 

Vermeidung von Lehrabbrüchen (Case Management) und 

Prüfung der Implementierung einer englischsprachigen 

kaufmännischen Berufslehre 

•	 Ergebnis:

Antworten über die niederschwelligen Ausbildungsangebote 

(EBA-Ausbildungen) und über die Nachholbildung für Erwachsene 

sind in den Aussagen der vorigen Punkte enthalten. Das Case Ma-

nagement hat die Lösungsfindung bei kritischen Lehrverhältnissen 

sehr positiv beeinflusst. Die Grundlagen für die Absolvierung ei-

ner englischsprachigen kaufmännischen Berufslehre konnten ge-

schaffen werden. Drei Firmen konnten aquiriert werden, die eine 

englischsprachige KV-Lehre anbieten. Aktuell ist aber noch kein 

Lehrverhältnis zustande gekommen.

Online-Informationskonzept für Jugendliche und 

Erwachsene: Evaluation des Informationsbedarfs und 

Weiterentwicklung der BIZ-Applikation 

•	 Ergebnis:

Der Informationsbedarf wurde weiter in Richtung Kombination der 

Online- und Printmedien ausgebaut. Die BIZ-App konnte erfolg-

reich in der Deutschschweiz etabliert werden. Bereits nutzen 15 

Kantone und das Fürstentum Liechtenstein die Informationsplatt-

form. Eine Evaluation für eine Weiterentwicklung für Erwachsene 

hat gezeigt, dass sich das Medium für diese Personengruppe nicht 

eignet.

Mitarbeit bei Lehrerfortbildungskursen zum Thema 

Berufswahl mit dem Ziel, Berufseinsteiger oder Lehr-

personen aus dem Ausland mit dem schweizerischen 

Bildungssystem und dessen Möglichkeiten vertraut zu 

machen 

•	 Ergebnis:

Die Abteilung Berufsbildung organisierte anlässlich von drei Be-

rufsmessen eine Lehrerfortbildung für Lehrpersonen der Sekun-

darstufe I, welche aber nur auf sehr geringes Interesse stiess.
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Überprüfung des aktuellen Angebots der Berufs-, 

Studien- und Laufbahnberatung und allfällige Erarbei-

tung neuer Angebote im Bereich Laufbahnberatung und 

Kurswesen 

•	 Ergebnis:

Die Überprüfung des Angebots wurde mittels Kundenbefragung 

durchgeführt. Ebenso wurde die Kundenzufriedenheit erhoben. 

Das aktuelle Angebot entspricht demnach den Kundenbedürfnis-

sen und die Zufriedenheit der Kunden mit den Dienstleistungen 

des BIZ ist hoch. Das Informationsangebot im BIZ für Kunden 50+ 

wurde erweitert.

Neukonzeption des Case Managements als integrierte 

Tätigkeit der Ausbildungsberatung Schaffung eines 

lokalen Netzwerkes für besonders anspruchsvolle Fälle 

•	 Ergebnis:

Das Case Management in die Ausbildungsberatung zu integrieren, 

wurde in der konkreten Planungsphase als nicht sinnvoll und in der 

vorgesehenen Form als nicht durchführbar beurteilt. Inzwischen 

laufen interinstitutionelle Arbeiten zur Aufrechterhaltung dieses 

wertvollen Instruments.

Einführung der neuen Berufsbildungssoftware 

KOMPASS 3 mit zentraler, interkantonaler Datenhaltung 

sowie Vorbereitung der Inbetriebnahme der beiden 

Module «Stipendien» (mit Online-Stipendienrechner) und 

«Prüfungsexpertenverwaltung» 

•	 Ergebnis:

Kompass 3 wurde Ende August 2016 erfolgreich eingeführt. Das 

Stipendienmodul wurde noch nicht in Auftrag gegeben, da zuerst 

die neue kantonale Gesetzgebung abgewartet wird. Das Modul 

Expertenverwaltung ist vorbereitet. Einzelne Punkte sind mit dem 

Personalamt noch zu klären. Die Software wird im Herbst 2016 

getestet und bei erfolgreichen Tests am 01.01.2017 in Betrieb ge-

nommen.

HOCHSCHULBILDUNG UND PäDAGOGISCHE  

HOCHSCHULE

Klärung der aktuellen Mietverhältnisse und Prüfung einer 

Unterbringung der Pädagogischen Hochschule in 

kantonseigenen Liegenschaften 

•	 Ergebnis: 

Die Pädagogische Hochschule Schaffhausen (PHSH) ist in den 

Mietliegenschaften an der Ebnatstrasse 80 und an der Amsler-

Laffonstrasse 1D untergebracht. Auf Grund des Entscheids der 

Spitäler Schaffhausen, das Pflegezentrum aufzugeben, wurde 

eine mögliche Unterbringung der Pädagogischen Hochschule im 

Pflegezentrum geprüft. Die im Jahr 2015 durchgeführte Studie hat 

aufgezeigt, dass die Zusammenführung der Pädagogischen Hoch-

schule und des Erziehungsdepartements im Pflegezentrum durch-

aus sinnvoll ist. Eine entsprechende Vorlage zur Umnutzung des 

Pflegezentrums wurde vom Regierungsrat am 24. Mai 2016 zu-

handen des Kantonsrates verabschiedet. 

Umsetzung der Ausbildungsreform NOVA11 für das dritte 

Studienjahr 

•	 Ergebnis:

Nova 11 wurde auch im dritten Studienjahr erfolgreich umgesetzt.

Evaluation der Umsetzung von NOVA 11 in Bezug auf die 

ersten beiden Studienjahre 

•	 Ergebnis:

In allen Studienjahren wurde das neue Ausbildungskonzept NOVA 

11 speziell in Bezug auf die folgenden Punkte überprüft: Workload 

der Studierenden (Präsenzzeit-Selbstlernzeit), Überschneidung 

von Themen in den Fachbereichen Bildung/Erziehung, Bezie-

hungsgestaltung/Führung/Kommunikation, Gesellschaft/Bildung. 

Die Ergebnisse führten zu Anpassungen, erneute Überprüfungen 

haben die angestrebten Verbesserungen bestätigt.
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Überprüfung der Ausweitungsmöglichkeiten der 

Vorschulstufenausbildung 

•	 Ergebnis:

Die Ausweitung richtet sich nach dem Zyklus 1 des Lehrplans 

21. Die Inhalte des Studiengangs Kindergarten werden gemäss 

den Anforderungen des Zyklus 1 überarbeitet. Eine Ausweitung 

in Richtung frühe Kindheit (Leitung Kinderhort) wurde nicht weiter 

verfolgt, die Einschätzung der Markttauglichkeit fiel negativ aus.

Durchführung eines Gesprächsforums mit Studierenden 

und Dozierenden zu Fragen der Ausbildungsqualität 

•	 Ergebnis:

An verschiedenen Anlässen (Konferenzen, Hearings) wurden bei 

Dozierenden gezielt Rückmeldungen zum Qualitätsleitbild einge-

holt. Die Studierenden waren über das Studierendenforum einbe-

zogen, Mitarbeitende wurden einzeln befragt. Die Ergebnisse sind 

ins Qualitätsleitbild eingeflossen, das Qualitätsleitbild der PHSH 

wurde 2015 verabschiedet.

Vorlage über den Beitritt zu einem Hochschulkonkordat 

der EDK

•	 Ergebnis:

Am 22. Oktober 2013 überwies der Regierungsrat Bericht und An-

trag zum Beitritt des Kantons Schaffhausen zur interkantonalen 

Vereinbarung über den schweizerischen Hochschulbereich (Hoch-

schulkonkordat). Gegen den Beitrittsbeschluss des Kantonsrates 

vom 17. Februar 2014 ist das Referendum nicht ergriffen worden. 

Das Hochschulkonkordat wurde auf den 1. Januar 2015 in Kraft 

gesetzt.

Entscheid über eine Mitträgerschaft einer neu 

ausgerichteten Fachhochschule Ostschweiz FHO 

•	 Ergebnis:

Die Verhandlungen der Trägerkantone zur neuen Ausgestaltung 

der Trägerschaft und der Betriebsorganisation im Rahmen der an-

stehenden institutionellen Akkreditierung sind noch nicht soweit 

fortgeschritten, dass eine Mitträgerschaft des Kantons Schaffhau-

sen ernsthaft geprüft werden könnte. Entsprechende Abklärungen 

werden zu Beginn der kommenden Legislatur stattfinden.

Vorbereitung und Umsetzung der Projektplanung zur 

institutionellen Akkreditierung der Pädagogischen 

Hochschule Schaffhausen im Rahmen der Umsetzung 

des Bundesgesetzes über die Förderung der Hoch-

schulen und die Koordination im schweizerischen 

Hochschulbereich (HFKG) 

•	 Ergebnis:

Die Arbeiten betreffen den Aufbau eines Qualitätsmanagements 

und Massnahmen zu einer formalrechtlichen Positionierung als 

Hochschule. Die Entwicklung des Qualitätsmanagements ent-

spricht dem Stand der Projektplanung. Die zentralen Instrumente 

Strategie, Qualitätsleitbild und Qualitätssteuerung liegen vor. Die 

formalrechtliche Positionierung wird unter der Leitung des Erzie-

hungsdepartementes umgesetzt. Geplant sind die Erstellung ei-

nes Hochschulgesetzes sowie die Überführung der PHSH in eine 

selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt.

Erstellung und Umsetzung des Konzeptes für den neuen 

Studiengang Kindergarten – Unterstufe (KGU) 

•	 Ergebnis:

Mit dem Herbstsemester 2016 ist der neue Studiengang erfolg-

reich gestartet. Der Studiengang wird zusammen mit dem Studi-

engang Kindergarten integrativ geführt. Der Studiengang wurde im 

August 2016 bei der EDK zur Akkreditierung eingereicht.

Aufbau und Umsetzung von attraktiven Dienst l                                           

eistungsangeboten für die Schaffhauser Volksschule 

•	 Ergebnis:

Angeboten werden Dienstleistungen in drei Bereichen: Holkurse 

und schulinterne Weiterbildung, Prozessbegleitung von Entwick-

lungsprojekten, Beratung und Supervision. Die Angebote werden 

rege genutzt, allein für die Umsetzung des Lehrplans 21 laufen 

über 50 schulinterne Projektbegleitungen.
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 5 gesundheit

Umsetzung Gesundheitsgesetz 

•	 Ergebnis: 

Die Verordnung zum neuen Gesundheitsgesetz vom 12. Mai 2012 

konnte am 26. Februar 2013 rückwirkend per 1. Januar 2013 in 

Kraft gesetzt werden. Damit wurden die Aufgaben der kantona-

len Vollzugsorgane in den Bereichen Aufsicht, Gesundheitsschutz, 

Gesundheitsförderung und Prävention neu geregelt. Zudem wur-

den im Bewilligungsbereich klare Grundlagen geschaffen für Grup-

penpraxen, Gesundheitszentren und andere Einrichtungen, die 

von juristischen Personen getragen und von angestelltem Fach-

personal verantwortlich geführt werden.

Kantonales Psychiatriekonzept 

•	 Ergebnis: 

Die Erarbeitung eines neuen Schaffhauser Psychiatriekonzepts 

wurde im Herbst 2015 abgeschlossen (Kenntnisnahme durch den 

Regierungsrat am 3. November 2015). Das Dokument wurde den 

Gemeinden und den betroffenen Leistungsanbietern des Gesund-

heits- und Sozialwesens zugestellt und im Internet allen Interes-

senten zugänglich gemacht. Die Umsetzung der vorgeschlagenen 

Massnahmen erfolgt etappiert im Rahmen der ordentlichen jähr-

lichen Budgetprozesse (inkl. Anpassung der Jahreskontrakte der 

Spitäler Schaffhausen). 

Konzept Palliative Care 

•	 Ergebnis: 

Die Erarbeitung des kantonalen Konzeptes Palliative Care wur-

de im Herbst 2016 abgeschlossen und vom Regierungsrat ver-

abschiedet. Im Jahr 2017 wird dazu eine Vorlage dem Kantonsrat 

unterbreitet.

Klärung der Rahmenbedingungen für die bauliche 

Erneuerung des Kantonsspitals / Eigentumsübertragung 

Spitalgebäude

•	 Ergebnis: 

In den Jahren 2013/2014 wurden in einer vom Regierungsrat und 

vom Spitalrat gemeinsam eingesetzten Projektgruppe die Grund-

lagen für eine Übertragung der Kantonsspital-Gebäude ins Eigen-

tum der Spitäler erarbeitet. Am 6. Januar 2015 hat der Regierungs-

rat eine entsprechende Vorlage an den Kantonsrat verabschiedet. 

Nach Genehmigung durch den Kantonsrat am 14. September 

2015 und Zustimmung durch die Stimmberechtigten am 28. Fe-

bruar 2016 konnten die Inkraftsetzung des revidierten Spitalge-

setzes, die Eigentumsübertragung der Spitalgebäude und der Ab-

schluss des Baurechtsvertrages für das Spitalareal rückwirkend 

per 1. Januar 2016 vollzogen werden.

Nach der Genehmigung der Zonenplanänderung, dem Rodungs- 

und Aufforstungsgesuch und dem Umweltverträglichkeitsbericht 

sind die Voraussetzungen für den  Neubau der Spitäler Schaffhau-

sen geschaffen worden. 

Nach Prüfung der Machbarkeit und Konsequenzen durch die 

Spitäler Schaffhausen, das Gesundheitsamt und die Finanzver-

waltung hat der Regierungsrat am 2. September 2014 zudem 

beschlossen, den Leistungsauftrag der Spitäler im Bereich der so-

matischen Übergangs- und Langzeitpflege per 1. Januar 2017 auf 

35 Betten zu beschränken. Der Beschluss diente dem Ziel, den 

Standort Pflegezentrum der Spitäler per Ende 2016 aufzugeben. 

Der reduzierte Leistungsauftrag ist künftig in den Räumlichkeiten 

des Kantonsspitals zu erfüllen und in den Ersatzbau-Planungen 

entsprechend zu berücksichtigen.

Räumliche Optimierungen Veterinäramt und 

Interkantonales Labor 

•	 Ergebnis:

Der Umbau der Räumlichkeiten am Interkantonalen Labor ist ab-

geschlossen, und mit dem Umzug des Veterinäramtes sowie der 

Gewerbepolizei in das Gebäude an der Mühlentalstrasse 188 ist 

die Standortzusammenlegung erfolgt.



  RechenschaftsbeRicht 2013–2016 · Kanton schaffhausen 20

Aktualisierung der Aufgabenverteilung in der Alters- und 

Langzeitpflege 

•	 Ergebnis:

Im Zusammenhang mit den Vorbereitungen zur Schliessung des 

Pflegezentrums wurden die Schnittstellen zwischen den Spitä-

lern und den Heimen im Bereich der somatischen Übergangs- und 

Langzeitpflege geklärt. Zudem wurde die Tagesklinik im Pflege-

zentrum geschlossen. Die Aufgaben wurden aufgrund der schon 

bisher bestehenden gesetzlichen Grundlagen von den Heimen der 

kommunalen Versorgungsstufe übernommen.

In den Bereichen der Palliativpflege und der Demenzbetreuung be-

steht noch immer ein gewisser Klärungsbedarf bezüglich Bezeich-

nung von Kompetenzzentren, Qualitätsanforderungen und mög-

liche Konsiliar-Angebote der Spitäler zugunsten der Heime und 

Spitex-Organisationen. Die nötigen Klärungen sollen mit der etap-

pierten Umsetzung des Psychiatriekonzeptes und des Konzeptes 

Palliative Care schrittweise erreicht werden.

Aktualisierung der Spital- und Heimplanung 

•	 Ergebnis:

Die für 2016 geplante Aktualisierung der Spital- und Heimplanung 

musste aufgrund der knappen verfügbaren Ressourcen auf das 

Folgejahr 2017 verschoben werden.

Reorganisation/Sanierung Hauptgebäude 

Psychiatriezentrum 

•	 Ergebnis:

Auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse 

seitens der Nutzer hat das Hochbauamt in Zusammenarbeit mit 

den Spitälern ein Vorprojekt samt Kostenschätzung für eine Sanie-

rung der Seitenflügel Ost und West des alten Klinik-Hauptgebäu-

des durchgeführt. Das Vorprojekt, das auch Provisorien und An-

passungen in den Mitteltrakten mit beinhaltet, liegt seit November 

2016 vor. Entscheide über das weitere Vorgehen und die allfällige 

Ausarbeitung einer konkreten Kreditvorlage zuhanden des Kan-

tonsrates werden im Laufe des Jahres 2017 zu fällen sein.



 21

 6 soziAle sicherheit

Behindertenhilfe im Erwachsenenbereich 

•	 Ergebnis:

Mit der Inkraftsetzung des totalrevidierten Gesetzes über die öf-

fentliche Sozialhilfe und soziale Einrichtungen (SHEG) und der da-

zugehörigen Verordnung im Jahr 2014 wurden die gesetzlichen 

Grundlagen für die in Zusammenarbeit mit den Ostschweizer Kan-

tonen und dem Kanton Zürich (SODK Ost+) erarbeitete, leistungs-

bezogene und subjektorientierte Pauschalfinanzierung der Institu-

tionen für Menschen mit Behinderung gelegt.

Parallel zum Gesetzgebungsprojekt wurden die Umsetzungsarbei-

ten vorangetrieben. So wurden die Kostenrechnungen der Einrich-

tungen harmonisiert und der individuelle Betreuungsbedarf (IBB) 

aller Klientinnen und Klienten erhoben. In Zusammenarbeit mit 

dem kantonalen Datenschutzbeauftragten wurde zudem der Um-

gang mit sensiblen Daten neu geregelt. Gestützt auf diese Vorar-

beiten wurden dann mit den Trägerschaften entsprechende Leis-

tungs- und Tarifvereinbarungen ausgehandelt und abgeschlossen. 

Damit konnte die neue leistungsbezogene Pauschalfinanzierung 

kostenneutral und in Harmonisierung mit dem interkantonalen 

Benchmark-Vergleich der SODK Ost+ erfolgreich eingeführt wer-

den. Ebenso wurden die institutionellen Angebote für Menschen 

mit Behinderung weiter differenziert.

Asyl- und Flüchtlingsbereich 

•	 Ergebnis:

Die kantonalen Strukturen im Asyl- und Flüchtlingsbereich wur-

den den effektiven Bedürfnissen immer so angepasst, dass die 

Schaffhauser Gemeinden nicht allzu stark belastet wurden. Zudem 

wurde die Integration von Familien mit Kindern, welche im Rah-

men eines Familiennachzugs in die Schweiz eingereist sind, mit-

tels besserer Schulungs- und Bildungsangebote gezielt gefördert. 

Schliesslich wurde die Rückkehrberatung für nothilfebeziehende 

Ausländer ohne Wohnsitz in der Schweiz intensiviert.

Individuelle Prämienverbilligung 

•	 Ergebnis:

Nach der Annahme einer Volksinitiative zur Regelung der Prämi-

enverbilligung im kantonalen Krankenversicherungsgesetz hat 

der Regierungsrat dem Kantonsrat am 2. Juli 2013 eine Vorlage 

zur Umsetzung auf Dekretsstufe unterbreitet. Nach Genehmigung 

durch den Kantonsrat am 2. Dezember 2013 trat die Neuregelung 

am 1. Januar 2014 in Kraft.

Im Rahmen des Entlastungsprogramms EP 2014 erarbeitete der 

Regierungsrat sodann eine Vorlage zur Totalrevision des kantona-

len Krankenversicherungsgesetzes. Der Kantonsrat stimmte der 

Vorlage des Regierungsrates am 11. Januar 2016 mit 35 : 20 Stim-

men zu. In der Volksabstimmung vom 3. Juli 2016 fand das Vorha-

ben dann aber keine Mehrheit.

Revision des Sozialhilfegesetzes 

•	 Ergebnis:

Das revidierte Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe und soziale 

Einrichtungen wurde im Oktober 2013 durch den Kantonsrat ver-

abschiedet und per 1. Januar 2014 in Kraft gesetzt.

Revision der Sozialhilferichtlinien 

•	 Ergebnis:

Die Grundbedarfsänderungen der Schaffhauser Richtlinien für die 

Bemessung der Sozialhilfe wurden in der vom Regierungsrat vor-

geschlagenen Form am 20. Juni 2016 genehmigt und per 1. Juli 

2016 in Kraft gesetzt.

Ergänzungsleistungen 

•	 Ergebnis:

Im Rahmen einer Revision der Verordnung über Ergänzungsleis-

tungen zur AHV und IV wurden die für die Ausrichtung von Ergän-

zungsleistungen maximal anrechenbaren Tagestaxen von Pflege-

heimbewohnern neu festgelegt.
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 7 gesellschAft, Kultur und freizeit

JUGEND UND FAMILIE

Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Vorlage zur 

Einführung bedarfsgerechter, schulergänzender 

Tagesstrukturen) 

•	 Ergebnis:

Am 22. September 2015 wurde die entsprechende Vorlage vom 

Regierungsrat an den Kantonsrat überwiesen. Am 29. Dezember 

2015 erfolgte die Einreichung der Volksinitiative «Initiative Beruf 

& Familie (Tagesschulen 7to7)». In der Folge hat der Kantonsrat 

beschlossen, der Volksinitiative einen Gegenvorschlag gegenüber 

zu stellen. Bei diesem wird es sich um eine leicht modifizierte Fas-

sung der ursprünglichen Vorlage des Regierungsrates handeln. 

Der Gegenvorschlag wurde Ende 2016 an den Kantonsrat zur Be-

ratung überwiesen.

Implementierung der Zuständigkeit für die «Frühe 

Förderung» bei der Dienststelle Primar- und Sekundar-

stufe I; Erarbeitung und Verabschiedung eines 

Umsetzungskonzepts in Zusammenarbeit mit der 

Fachstelle INTEGRES und unter Einbezug bestehender 

Institutionen

•	 Ergebnis:

Die Vermittlungs- und Koordinationsstelle Frühe Förderung wur-

de im Kantonalen Schulischen Sozialdienst angegliedert. Es wur-

de ein Pflichtenheft erarbeitet, an dem sich die Fachstelle bei der 

Umsetzung der Leitlinien Frühe Förderung orientiert. Die Fachstel-

lenleiterin trifft sich zweimal pro Jahr mit der Vernetzungsgruppe 

Frühe Förderung, um die Institutionen in die Umsetzung einzube-

ziehen.

Überprüfung der Aufgaben der Jugendkommission; 

Definition eines neuen Leistungsauftrags für den oder 

die kantonale Jugendbeauftragte(n) 

•	 Ergebnis:

Die Jugendbeauftragte hat einen neuen Stellenbeschrieb erhal-

ten und das Programm «schützen.fördern.beteiligen» bildet die 

Grundlage für die Aufgaben und die Tätigkeiten der Jugendkom-

mission für die Jahre 2016-2018.

Weiterentwicklung des Informations-, Unterstützungs- 

und Beratungsangebotes für die kommunalen 

Jugendbeauftragten 

•	 Ergebnis:

Es fanden diverse Regionalkonferenzen und Beratungsgespräche 

statt und das Informationsangebot wurde erweitert. Das Ziel wird 

jedoch im Kinder- und Jugendprogramm weiterverfolgt und eine 

Studierendengruppe der Fachhochschule St. Gallen (FHSG) wird 

Grundlagen für ein entsprechendes Konzept erarbeiten.

Bekanntmachung der Kindesschutzgruppe im Bereich 

der Frühen Förderung sowie auf der Kindergartenstufe 

•	 Ergebnis:

Es fand eine Fachveranstaltung zum Thema Kindesschutz statt, an 

der zahlreiche Fachpersonen aus der Frühen Förderung und dem 

Kindergarten teilgenommen haben. An der Veranstaltung wurden 

Risiko- und Schutzfaktoren im Bereich kindliche Entwicklung the-

matisiert, die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 

vorgestellt und Aufgaben und Funktion der Kinderschutzgruppe 

vorgestellt.

Erarbeitung eines Konzeptes zum Aufbau und zur 

Weiterentwicklung der kantonalen Kinder- und 

Jugendpolitik (Schutz, Förderung und Partizipation) mit 

dem Ziel einer Teilnahme am entsprechenden 

Bundesprogramm 

•	 Ergebnis:

Das kantonale Programm «schützen.fördern.beteiligen.» 2016-

2018 wurde im Dezember 2015 vom Bund (BSV) bewilligt und eine 

Leistungsvereinbarung wurde abgeschlossen. Die Schwerpunkte 

des Programms liegen auf der Steuerung der Kinder- und Jugend-

politik, der Erfassung und Koordination von Angeboten, der Infor-

mation über Angebote, der Vernetzung von Akteuren sowie der 

Partizipation von Kindern und Jugendlichen.
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Bildung einer Arbeitsgruppe «Frühe Hilfen» zur 

Vernetzung der Akteure im Frühbereich mit dem Ziel, im 

Rahmen der Gesundheitsförderung die Früherfassung 

benachteiligter Kinder zu verbessern

•	 Ergebnis:

Die Arbeitsgruppe hat sich formiert und trifft sich in regelmässigen 

Abständen zwei bis drei Mal pro Jahr. Die Arbeitsgruppe arbeitet 

aktuell an der Umsetzung «Guter Start ins Kinderleben», um die 

Früherfassung voranzutreiben.

Vernetzung von Fachpersonen und aktive 

Öffentlichkeitsarbeit im Bereich frühe Förderung in Form 

einer Veranstaltungsreihe 

•	 Ergebnis:

Es werden jährlich eine bis zwei Fachveranstaltungen angeboten, 

zu denen Fachpersonen aus dem Bereich Frühe Förderung, Kin-

dergarten und Verwaltung eingeladen werden. Die Fachveranstal-

tungen widmen sich einem Thema der Frühen Förderung anhand 

des Orientierungsrahmens für Frühkindliche Bildung, Betreuung 

und Erziehung. Neben dem fachlichen Input stehen die Vernetzung 

sowie der Praxistransfer im Vordergrund.

Start und Umsetzung des Bundesprogramms 2016–2018 

zum Aufbau und zur Weiterentwicklung der kantonalen 

Kinder- und Jugendpolitik (Schutz, Förderung und 

Partizipation) zur adäquaten Steuerung der Kinder- und 

Jugendpolitik 

•	 Ergebnis:

Das kantonale Programm «schützen.fördern.beteiligen.» 2016-

2018, welches zehn Programmaktivitäten beinhaltet, ist gut ge-

startet. Ein Grundlagenbericht über die Situation im Kanton Schaff-

hausen bezüglich Kinder- und Jugendpolitik liegt Ende 2016 vor.

Systematische Kooperation und Vernetzung der Akteure 

in den Bereichen Kinder- und Jugendschutz sowie «Rund 

um die Geburt» 

•	 Ergebnis:

Mit der Bildung der Arbeitsgruppe «Frühe Hilfen» und der Imple-

mentierung des Programms «Guter Start ins Kinderleben» wird 

eine systematische Vernetzung und Kooperation angestrebt. Die 

Umsetzung ist bis anhin noch nicht erfolgt.

INTEGRATION

Abschluss der Programmvereinbarung mit dem 

Bundesamt für Migration BFM für das kantonale 

Integrationsprogramm 2014–2017 unter Einhaltung der 

gemeinsamen Vorgaben des Bundesrates und der 

Konferenz der Kantonsregierungen 

•	 Ergebnis:

Die Programmvereinbarung konnte im November 2013 abge-

schlossen werden. Die Umsetzung des kantonalen Integrati-

onsprogramms läuft seit 2014. Der Bund hat die kantonale Be-

richterstattung zur erfolgreichen Umsetzung der Programmjahre 

2014/2015 genehmigt.

Umsetzung des Informationsauftrags gemäss Aus länder-

gesetz auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen 

Bund und Kantonen. Auflage der Erstinfor mations-

broschüre bis Ende 2014 in bereinigter und übersetzter 

Fassung 

•	 Ergebnis:

Die Erstinformationsbroschüre lag anfangs 2015 in bereinigter 

Fassung vor und konnte in 12 Sprachen publiziert werden. Die 

Verteilung erfolgt über Integres, die Einwohnerkontrollen und ver-

schiedene weitere Institutionen.

Vorbereiten einer optimalen Integration von 

Flüchtlingskindern und Jugendlichen in die Volksschule, 

Berufsschule und in die weiterführenden Schulen 

•	 Ergebnis:     

Die bestehenden Gefässe in der Volksschule wie Direktintegrati-

on oder Deutsch Intensiv-Klassen haben bisher ausgereicht, die 

«neuen» Kinder aufzunehmen. Falls die Zahl der Flüchtlingskinder 

ansteigen sollte, steht ein weiteres Angebot in Form von Über-

gangsklassen für Kinder mit Migrationshintergrund (ÜKM) bereit.
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Sicherung der Bildungsmassnahmen für spät einge-

wanderte Jugendliche und junge Erwachsene als 

Voraussetzung für einen Anschluss in die reguläre 

Berufsbildung zwecks Verbesserung der langfristigen 

Perspektiven für eine berufliche und gesellschaftliche 

Integration sowie Verminderung der Sozialhilferisiken 

•	 Ergebnis:

Erste Vorbereitungsarbeiten zur Teilnahme am Pilotprojekt des 

Bundes für eine «Integrationsvorlehre» haben in Zusammenarbeit 

zwischen der Dienststelle Berufsbildung, dem kantonalen Sozial-

amt, dem BBZ und der Integrationsfachstelle Integres stattgefun-

den. Geplant ist ein Angebot einer Vorlehre (Schule und Betrieb) 

speziell für anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene 

Personen, ergänzend zum schon bisher bestehenden Angebot der 

Integrationsklasse am BBZ.

Die Grundbildungskurse konnten dank zusätzlicher Mittel aus der 

Integrationspauschale in genügender Zahl, aber ungenügender In-

tensität durchgeführt werden. Der Übergang in die berufswahlori-

entierten Integrationskurse des BBZ konnte gewährleistet werden. 

Die langfristige, von den volatilen Mitteln des Bundes unabhängige 

Finanzierung des Bildungsprogrammes ist sicherzustellen.

KULTUR

Ermittlung laufender und geplanter Massnahmen zur 

stärkeren Profilierung der Kulturregion Schaffhausen 

•	 Ergebnis:

Die Analyse zeigte, dass insbesondere die Bündelung und ziel-

gruppenorientierte Fokussierung der Informationen über die vielen 

Kulturangebote zu einer besseren Wahrnehmung und damit auch 

zu einer stärkeren Profilierung führt. Die Ergebnisse wurden da-

her im Rahmen der Umsetzung der Plattform Kulturraum und der 

Plattform Kulturkiste berücksichtigt (siehe unten).

Umsetzung des Konzeptes zur Optimierung der 

Massnahmen zur Kulturvermittlung 

•	 Ergebnis:

Im Jahr 2015 wurde die Plattform Kulturraum aufgeschaltet (www.

kulturraum.sh), die unter Mitwirkung der Fachstelle für Kulturfra-

gen erstellt wurde, aber von der städtischen Kulturförderung be-

trieben wird. Die Plattform Kulturraum bietet allgemeine Informati-

onen zum kulturellen Angebot in der Region Schaffhausen.

Implementierung Kinderkulturkalender (Informationen 

über Angebote für Kinder, Schüler und Eltern) 

•	 Ergebnis:

Im Jahr 2015 wurde die Plattform Kulturkiste aufgeschaltet (www.

kulturkiste.sh). Die Plattform richtet sich explizit an Kinder und Ju-

gendliche, Familien und Lehrpersonen. Sie bündelt kulturelle An-

gebote in diesem Segment und wird im Auftrag des Kantons aktiv 

betreut.

Neuverhandlung von Leistungsvereinbarungen im 

Kulturbereich

•	 Ergebnis:

Es wurden Leistungsvereinbarungen mit fünf neuen Partnern ab-

geschlossen: Cinévox Junior Company, Stars in Town, NordArt 

Festival, Verein Haberhaus Bühne und Trottentheater Neuhausen 

am Rheinfall.

Erneuerung Leistungsvereinbarungen im Kulturbereich

•	 Ergebnis:

Es wurden 14 bestehende Leistungsvereinbarungen erneuert: 

Musik Collegium Schaffhausen, Schaffhauser Theaterspektakel, 

Kumpane Tanzkompanie, Kammgarn, Musikraum TapTab, Schaff-

hauser Jazzfestival, Schauwerk Schaffhausen, Jugendclub mo-

moll Theater; Theater Sgaramusch, Vebikus Kunsthalle Schaff-

hausen, Schaffhauser Sommertheater, Museum zu Allerheiligen, 

Stadttheater Schaffhausen und Bibliotheken der Stadt Schaffhau-

sen.

Steigerung der Attraktivität und bessere Vermarktung 

herausragender archäologischer Denkmäler und 

Fundstätten 

•	 Ergebnis: 

Die Erneuerung des Thermenmuseums Juliomagus in Schleit-

heim wird im Frühsommer 2017 abgeschlossen werden können. 

Schleitheim positioniert sich auch neu aktiv über seinen histori-

schen Namen «Juliomagus». Die Attraktivierung des Kesslerlochs 

in Thayngen konnte nicht wie gewünscht vorangetrieben werden, 

weil kommunale Entscheide die Ausgangslage grundlegend ge-

ändert haben. Es wird auch für die kommende Legislatur wichtig 

sein, dass der Kanton sich als Eigentümer des übernational be-

deutsamen Kesslerlochs einsetzt, so dass eine gewisse Steige-

rung der Attraktivität, zumindest aber keine Verschlechterung der 

heutigen Situation, erfolgt.  
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Neuausrichtung Kantonsarchäologie (Prüfung 

verschiedener Optionen, z.B. Zusammenführung mit der 

Kantonsarchäologie eines Nachbarkantons oder mit der 

Denkmalpflege des Kantons Schaffhausen) 

•	 Ergebnis: 

Der Regierungsrat hat am 23. August 2016 die bisher beim 

Hochbauamt angesiedelten Ressorts «Kantonsarchäologie» und 

«Denkmalpflege» per 1. Januar 2017 zu einer Dienststelle mit der 

Bezeichnung «Amt für Denkmalpflege und Archäologie» im Bau-

departement zusammengeführt. Im Vergleich mit den externen Va-

rianten bietet die kantonsinterne Lösung insbesondere den Vorteil, 

dass Schaffhausen weiterhin über eine eigene Archäologie verfügt, 

durch den Zusammenschluss von zwei verwandten Ressorts Sy-

nergiegewinne entstehen und infolge der Direktunterstellung der 

Amtsleitung unter den Vorsteher des Baudepartements kurze Ent-

scheidwege gewährleistet sind. Die Zusammenführung bewirkt ab 

2017 eine Entlastung in den Bereichen Archäologie und Denkmal-

pflege von insgesamt rund Fr. 400‘000.– pro Jahr. Die Neuausrich-

tung der Kantonsarchäologie ist Teil des Entlastungsprogrammes 

EP2014. Die Umsetzung erfolgt in zwei Schritten: In einem ersten 

Schritt ab 1. Januar 2017 erfolgt die organisatorische Zusammen-

führung. Die räumliche Zusammenführung erfolgt dann möglichst 

zeitnah in einem zweiten Schritt. 

SPORT

Sicherstellung der Beratung bei infrastrukturellen Fragen 

und bei Investitionen für sportliche Tätigkeiten (inkl. 

Stellungnahmen bei Baugesuchen) 

•	 Ergebnis:

In vielen Fällen konnte frühzeitig, d.h. vor der eigentlichen Planung 

der Projekte, unterstützend und beratend Einfluss genommen wer-

den. Die Anliegen der Sportförderung des Kantons konnten zum 

Wohle des Schul- und Breitensports einfliessen.

Umsetzung des neuen Sportförderungsgesetzes, 

insbesondere im Bereich J+S-Jugendsport sowie J+S-

Kindersport, inkl. sämtlicher Anpassungen in der Aus- 

und Weiterbildung 

•	 Ergebnis:

Das in Kraft getretene neue Sportförderungsgesetz konnte in bei-

den Bereichen, J+S-Jugendsport und J+S-Kindersport, umge-

setzt werden. Die entsprechenden Anpassungen in der Aus- und 

Fortbildung haben nach Vorgaben der Fachleitungen des Bundes-

amtes für Sport (BASPO) stattgefunden.

Förderung der J+S-Kerngeschäfte, insbesondere der 

Qualitätssicherung im J+S-Kinder- und Jugendsport, 

sowie Stärkung weiterer Bewegungsprojekte

•	 Ergebnis:

Die regelmässigen Qualitätskontrollen im Kinder- und Jugendsport 

in den Vereinen haben sich bewährt. Dies wird auch als Wertschät-

zung der Vereinsarbeit wahrgenommen. Erfreulicherweise entstan-

den an einigen Orten ausgelöst durch entsprechende Bewegungs-

projekte fix installierte Sportprogramme.

Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention 

durch Mitwirkung in Bewegungsprojekten sowie 

Unterstützung der Vereinsaktivitäten 

•	 Ergebnis:

Die Zusammenarbeit mit dem Verein für Jugendfragen, Prävention 

und Suchthilfe (VJPS) ist durch eine Leistungsvereinbarung sicher-

gestellt und bewährt sich. Dadurch wird insbesondere im Schul-

sportbereich durch Projekte und Veranstaltungen einiges erreicht.

Aktives Engagement bei Fragen rund um den Stadionbau 

Schaffhausen sowie Hallenprojekte im Kanton

•	 Ergebnis:

Ein frühzeitiges Einbringen des Kantons hat sich bewährt, um eine 

vernünftige Koordination beim Sportstättenbau zu erreichen und 

entsprechenden Handlungsbedarf zu vertreten.
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NHTLZ (BBC-Arena) und FCS-Park (Vorlage zur Aus-

richtung eines einmaligen Investitionsbeitrages bzw. 

Darlehens betreffend NHTLZ. Entscheid über die Aus-

richtung eines einmaligen Investitionsbeitrages bzw. 

Darlehens betreffend FCS-Park). 

•	 Ergebnis: 

Entgegen der ursprünglichen Absicht sah der Regierungsrat gegen 

Ende 2013 aufgrund der schwierigen Lage des Staatshaushalts 

von ausserordentlichen Staatsbeiträgen für das Nationale Hand-

ball Trainings- und Leistungszentrum (NHTLZ) und für den FCS-

Park ab. Angesichts des damaligen strukturellen Defizits in Höhe 

von 40 Mio. Franken wäre es widersprüchlich und nicht zu recht-

fertigen gewesen, den Staatshaushalt mit nicht zwingend notwen-

digen Ausgaben noch weiter zu belasten und private Institutionen 

mit Beiträgen von mehreren Millionen Franken zu subventionieren. 

Entwicklung einer Demografie-Strategie 

•	 Ergebnis:

Der Regierungsrat hat im September 2015 das Projekt «Demo-

grafie-Strategie» gestartet. Inhalt des Projektes ist, die demo-

grafische Entwicklung im Kanton Schaffhausen bis ins Jahr 2040 

(Bevölkerungsentwicklung, Zusammensetzung der Bevölkerung) 

aufzuzeigen, aufgrund der prognostizierten Entwicklung die gröss-

ten Herausforderungen (Handlungsfelder) zu identifizieren, den 

Handlungsbedarf festzulegen und entsprechende Erkenntnisse 

und Massnahmen für die Bewältigung abzuleiten. Der Regierungs-

rat – und auch der Kantonsrat – sollen somit in die Lage versetzt 

werden, gestützt auf die Erkenntnisse des Projekts die richtigen 

(politischen) Massnahmen zur Bewältigung der demographie-

bedingten Herausforderungen in die Wege zu leiten. In der vom 

Regierungsrat eingesetzten Arbeitsgruppe unter der Leitung des 

Staatsschreibers nehmen aus allen Departementen Fachleute aus 

besonders «demografiebetroffenen» Bereichen Einsitz. Das Pro-

jekt wird mit externer Unterstützung durchgeführt und wird Ende 

2016 abgeschlossen. Die Erkenntnisse fliessen in die Legislatur-

planung 2017–2020 ein.
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 8 Öffentliche ordnung und sicherheit

Polizei- und Sicherheitszentrum / Trainings- und 

Schiess anlage 

•	 Ergebnis:

Die Weiterentwicklung und Planung eines Polizei- und Sicher-

heitszentrums für die Polizei, die Strafverfolgungsbehörden und 

das kantonale Gefängnis und damit verbunden einer möglichen 

Umnutzung des Klosterbezirks West sowie Auslagerung des kan-

tonalen Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes an einen neuen 

Standort wurden fristgerecht vorangetrieben. Aufgrund der Entlas-

tungsmassnahme EP14 wurde jedoch deren Realisierung in der 

langfristigen Finanzplanung vorübergehend nach hinten gescho-

ben. Mit Vorlage vom 18. August 2015 informierte der Regierungs-

rat den Kantonsrat über den Stand der Arbeiten und beantragte 

einen Kredit für die vorgezogene Realisierung der Trainings- und 

Schiessanlage Solenberg. Mit Beschlüssen vom 21. März 2016 

genehmigte der Kantonsrat den beantragten Kredit und beauftrag-

te den Regierungsrat mit der Ausarbeitung einer Vorlage über den 

Kredit für die Realisierung des Polizei- und Sicherheitszentrums 

und die Auslagerung des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes 

unter Einschluss der Entwicklung des Klosterviertels. Die Vorlage 

wurde dem Kantonsrat fristgerecht bis Ende 2016 eingereicht.

Erarbeitung einer Risikoübersicht Naturgefahren für den 

Kanton Schaffhausen 

•	 Ergebnis: 

Die Erarbeitung der Naturgefahrenkarte erfolgte im Kanton Schaff-

hausen gemäss den Vorgaben des Bundes und mit finanzieller 

Beteiligung der Gebäudeversicherung. Die Naturgefahrenkarten 

werden im Kanton Schaffhausen für die Nutzungsplanung und die 

Beurteilung von Baugesuchen seitens der Gemeinden erfolgreich 

angewendet. Zudem wurden in enger Zusammenarbeit zwischen 

dem kantonalen Tiefbauamt und den Gemeinden Risikoanalysen 

auf Basis der Naturgefahrenkarten erarbeitet. Die Risikoübersicht 

in den einzelnen Gemeinden dient der Beurteilung der Wirtschaft-

lichkeit von übergeordneten Hochwasserschutzmassnahmen. Im 

Bereich des Hochwasserschutzes wurden durch die Gemeinden 

bedeutende Projekte realisiert.

Vorlage zur Ratifikation des revidierten Konkordates 

über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von 

Sportveranstaltungen (Hooliganismus-Konkordat) 

•	 Ergebnis:

Am 26. November 2013 beantragte der Regierungsrat dem Kan-

tonsrat mit Bericht und Antrag den Beitritt. Der Kantonsrat stimm-

te diesem Antrag am 17. März 2014 mit 39:10 Stimmen zu. Gegen 

diesen Beschluss wurde das Referendum ergriffen, die Stimm-

berechtigten stimmten dem Beitritt am 30. November 2014 mit 

84.6 % Ja-Stimmen zu.

Anpassung der Organisations- und Führungsstruktur bei 

ausserordentlichen Ereignissen 

•	 Ergebnis:

Der Regierungsrat hat am 25. November 2014 die Anpassung der 

Organisations- und Führungsstruktur bei ausserordentlichen Er-

eignissen bewilligt. Diese Bereinigung der Organisationsstrukturen 

des damaligen Kantonalen Führungsstabes (KFS) berücksichtigt – 

im Hinblick auf eine zielgerichtete Bewältigung ausserordentlicher 

Ereignisse – eine klare Trennung zwischen der strategischen Füh-

rungsebene (Regierungsrat) und der operativen / taktischen Füh-

rungsebene (Gesamteinsatzleitung). Ebenso kann mit der neuen 

Organisationsstruktur der Kantonalen Führungsorganisation (KFO) 

nun Kontinuität im Führungsrhythmus gewährleistet werden, in-

dem der systematische Entscheidfindungsprozess bei einer Es-

kalation nicht durchbrochen wird (Anbindung der Verantwortlich-

keiten bei einer Organisation). Die KFO setzt sich aus dem Leiter 

KFO (Polizeikommandant), dem Stabschef (Abteilungsleiter Bevöl-

kerungsschutz und Armee), dem Stab KFO mit sieben Führungs-

grundgebieten sowie dem Gesamteinsatzleiter (Polizeioffizier) zu-

sammen.
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Risikobasierte Massnahmenumsetzung im Bereich 

Naturgefahren 

•	 Ergebnis: 

In den Jahren 2013 und 2014 erarbeitete das Finanzdepartement, 

Bevölkerungsschutz und Armee, eine kantonale Gefährdungsana-

lyse (Naturgefahren sowie technisch und gesellschaftlich beding-

te Gefährdungen) und unterbreitete den Schlussbericht mit den 

Erkenntnissen und Empfehlungen für weitere Massnahmen dem 

Regierungsrat. Basierend auf dem Regierungsratsbeschluss vom 

14. Oktober 2014 bzw. der kantonalen Gefährdungsanalyse wur-

de das Konzept «Vorsorgeplanung Kanton Schaffhausen» erstellt. 

Dieses Konzept verfolgt grundsätzlich folgende Aspekte:

 – Die bestehenden Elemente der Vorsorge für die relevanten Ge-

fährdungen sind erfasst.

 – Allfällige Defizite sind erkannt und der Umgang damit geregelt.

 – Notfallpläne und Ausbildungskonzepte sind erstellt sowie die 

Kommunikation darüber geregelt.

Die Umsetzung (Notfallplanung) ist nun indiziert worden. Es han-

delt sich hierbei um einen rollenden und im Prinzip nie endenden 

Prozess. Die Führung der KFO hat die Bearbeitung der Gefährdun-

gen gemäss ihrem Schadenausmass, ihrer Eintretenswahrschein-

lichkeit und Aktualität priorisiert und terminiert.

Neue Gesetzgebung Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 

•	 Ergebnis:

Das neue Bevölkerungsschutz- und Zivilschutzgesetzes (als Er-

satz für das Katastrophen- und Nothilfegesetz) wurde am 8. März 

2016 mit Bericht und Antrag dem Kantonsrat unterbreitet. Am 

22. August 2016 wurden beide Gesetze vom Kantonsrat einstim-

mig verabschiedet. Diese Erlasse werden zusammen mit den aus-

führenden Verordnungen per 1. Januar 2017 in Kraft gesetzt.

Teilrevisionen Brandschutzgesetz und 

Brandschutzverordnung 

•	 Ergebnis:

Am 14. Oktober 2014 unterbreitete der Regierungsrat dem Kan-

tonsrat Bericht und Antrag zur Anpassung des Art. 35 des Brand-

schutzgesetzes. Mit dieser Anpassung wurde eine vom Kantonsrat 

am 14. Juni 2014 überwiesene Motion vollzogen. Mit dieser wurde 

die Fristverlängerung für die Umsetzung der Löschwasserinvestiti-

onen um ein Jahr verlangt. Mit der vom Kantonsrat am 10. Novem-

ber 2014 genehmigten Teilrevision wurde diese Frist neu auf den 

31. Dezember 2022 festgesetzt.

Nach einer breit abgestützten Vernehmlassung verabschiedete der 

Regierungsrat am 12. April 2016 den Bericht und Antrag zu einer 

umfassenden Teilrevision des Brandschutzgesetzes. Hauptgründe 

für die Revision sind die neuen Brandschutzvorschriften der Ver-

einigung Kantonaler Feuerversicherungen sowie die Veränderung 

der Feuerwehrlandschaft im Kanton Schaffhausen, deren künftige 

Anforderungen und eine neue Basis für die Subventionierung der 

Feuerwehren. Der Kantonsrat verabschiedete diese umfassende 

Teilrevision am 31. Oktober 2016 einstimmig.

Totalrevision Polizeigesetzgebung 

•	 Ergebnis:

Geplant ist die Erarbeitung einer Vernehmlassungsvorlage im ers-

ten Semster 2017.

Ausbildungszentrum Bevölkerungsschutz / Feuerwehr 

•	 Ergebnis:

Für die Abteilung Bevölkerungsschutz und Armee, die heute an 

den beiden Standorten Zeughaus Breite und Zivilschutzareal 

Oberwiesen Schleitheim untergebracht ist, wird die Zusammen-

führung mit der Ausbildungsinfrastruktur der Kantonalen Feuerpo-

lizei und dem Wehrverband Oberklettgau WVO geprüft. Eine ge-

meinsam erarbeitete Vertiefungsstudie zeigt auf, dass diese drei 

Organisationen unter Ausschöpfung eines grossen Synergiepo-

tentials an einem neuen, zentralen Standort in Beringen zusam-

mengeführt werden können. Konkrete Entscheidungsgrundlagen 

werden im Jahr 2017 vorliegen.



 29

 9 umweltschutz und rAumordnung

Verbesserung des Immobilienangebotes

•	 Ergebnis: 

Die umfangreichen Arbeiten zur Verbesserung des Immobilienan-

gebots sind in einen Bericht eingeflossen. Einzelne Massnahmen 

daraus wie beispielsweise Priorisierung der Massnahmen zur In-

nenentwicklung und der Auftrag zur Modernisierung bestehender 

Wohnflächen sind im Oktober 2015 in den vom Bundesrat geneh-

migten Richtplan eingeflossen. 

Erarbeitung von Grundlagen zur verstärkten Nutzung 

bedarfsgerechter Wohnungen durch die ältere 

Bevölkerung 

•	 Ergebnis: 

Im kantonalen Richtplan ist der Auftrag an die Gemeinden formu-

liert, dass an zentralen Lagen auch familienfreundliche und gene-

rationenübergreifende Wohnformen mit planerischen Massnah-

men gefördert werden sollen. Die Gemeinden werden anlässlich 

von Beratungen bei Nutzungsplanungsrevisionen für die Thematik 

sensibilisiert. Im Weiteren werden die neu gebauten Wohnungen 

nach Behindertengleichstellungsgesetz erbaut und sind somit al-

tersgerecht. Die Arbeit wird fortgeführt, wenn die Demografiestra-

tegie vorliegt. 

Nachhaltige Siedlungsentwicklung 

•	 Ergebnis: 

Aufgrund einer departementsinternen Stellenverschiebung konnte 

eine Stelle für die Innentwicklung im PNA besetzt werden. Damit 

wurde die Voraussetzung geschaffen, die erforderlichen Grundla-

gen zu erarbeiten und Beratungen zur Umsetzung der Innenent-

wicklung anzubieten. Ein erstes Pilotprojekt wurde zusammen mit 

der Gemeinde Thayngen angestossen. 

Förderung der Innenentwicklung und 

Siedlungserneuerung 

•	 Ergebnis: 

Anhand ausgewählter Beispiele werden die Möglichkeiten zur Ak-

tivierung von Innenentwicklungspotenzialen aufgezeigt. Dazu wur-

de die Arbeitshilfe Nutzungsplanung mit Modulen zur Innentwick-

lung und Planungsmassnahmen überarbeitet. Eine nachhaltige 

Siedlungsentwicklung erfordert den Umgang mit Freiräumen. Zu 

diesem Thema konnte ein Modellvorhaben des Bundes gestartet 

werden. Neben der Erarbeitung einer Methode zur Erhebung von 

Freiraumqualitäten sind auch Hilfsmittel für die Behörden geschaf-

fen worden. Dieses Modellvorhaben soll 2017 abgeschlossen wer-

den. 

Unterstützung der Gemeinden bei der Umsetzung der 

Verdichtung nach innen 

•	 Ergebnis: 

Das Planungs- und Naturschutzamt hat für die Gemeinden eine 

«Sprechstunde Innenentwicklung» eingeführt. Ziel dieser Sprech-

stunde ist die individuelle Beratung bei konkreten Fragen zur In-

nenentwicklung. 

Optimierung des Baubewilligungswesens 

•	 Ergebnis: 

Das Ziel, das Baubewilligungswesen zu zentralisieren und sämt-

liche Baubewilligungen (nicht nur ausserhalb, sondern auch in-

nerhalb der Bauzonen) durch das Bauinspektorat zu erteilen, wird 

einstweilen nicht weiter verfolgt, nachdem die Stimmberechtigten 

in der Volksabstimmung vom 28. Februar 2016 betreffend Struk-

turreform sowohl die Variante Gemeindefusionen als auch die Vari-

ante Aufhebung der Gemeinden deutlich verworfen haben. 
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Revision des Baugesetzes 

•	 Ergebnis: 

Das 2013 vom Volk angenommene revidierte Raumplanungsge-

setz (RPG) verpflichtet die Kantone, Planungsvorteile mindes-

tens bei Einzonungen zu einem Satz von mindestens 20 Prozent 

auszugleichen. Art. 38a RPG setzt den Kantonen eine Frist für 

die Umsetzung bis 1. Mai 2019. Eine entsprechende Vorlage des 

Regierungsrats vom 10. März 2015, die auch andere Revisions-

punkte beinhaltete, wurde in 11 Sitzungen der Spezialkommission 

2015/04 und in zwei Lesungen des Kantonsrates beraten. Stark 

umstritten war die Frage, ob auch bei Aufzonungen eine Mehr-

wertabgabe geschuldet sein soll. Vorab aus Uneinigkeit über die-

sen Punkt wurde der am Schluss der Beratungen vorliegende Ge-

setzesentwurf schliesslich an der Sitzung des Kantonsrates vom 7. 

November 2016 mit 26 gegen 24 Stimmen abgelehnt. Der Regie-

rungsrat wird dem Kantonsrat 2017 eine neue Vorlage unterbrei-

ten, damit die Umsetzungsfrist des RPG eingehalten werden kann. 

Richtplananpassung «Siedlungsentwicklung» 

•	 Ergebnis: 

Eine Teilrevision des Richtplankapitels Siedlung zur Umsetzung 

des revidierten Raumplanungsgesetzes liegt vor. Dem vorange-

gangen sind umfangreiche Gespräche mit den Gemeinden. Grund 

für diese Gespräche war die Sensiblisierung der Gemeinden für 

die veränderten rechtlichen Anforderungen (z.B. Bauzonengrösse). 

Bis Mitte November konnten die Gemeinden zum Richtplan Stel-

lung nehmen, bevor der Richtplan, voraussichtlich im ersten Quar-

tal 2017, öffentlich aufgelegt werden soll. 

Unterstützung der Gemeinden bei der Aktivierung der 

Siedlungsflächenreserven 

•	 Ergebnis: 

Eine gesamtkantonale Übersicht über die Siedlungsflächenreser-

ven wurde nach einheitlicher Methode erstellt. Den Gemeinden 

wurde ein Berechnungstool zur Verfügung gestellt. Damit können 

sie leichter ihre Entwicklungsmöglichkeiten feststellen. 

Sachplan Tiefenlager für radioaktive Abfälle 

•	 Ergebnis:

Der Kanton hat die Umsetzung des Sachplans «geologische Tie-

fenlager» in allen Aspekten, insbesondere in den Bereichen Sozio-

ökonomie und Sicherheit, kritisch begleitet und die Haltung des 

Kantons Schaffhausen eingebracht. Für die Weiterbearbeitung in 

Etappe 3 hat die NAGRA die Zurückstellung der Standortregion 

Südranden vorgeschlagen. Der Kanton Schaffhausen hat bereits 

seit Längerem darauf hingewiesen, dass dieser Standort ungeeig-

net ist. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Standort-

regionen Zürich Nordost und Nördlich Lägern nicht zurückgestellt 

werden, und somit ist die Betroffenheit des Kantons Schaffhau-

sen durch das Sachplanverfahren weiterhin hoch. Eine Studie der 

betroffenen Kantone hat bestätigt, dass die negativen volkswirt-

schaftlichen Auswirkungen eines Tiefenlagers gross sind.

Ausscheidung der Gewässerräume 

•	 Ergebnis: 

Die Ausscheidung der Gewässerräume gemäss eidgenössischem 

Gewässerschutzgesetz und dessen Verordnung ist bis Ende 2018 

umzusetzen. Seit 2011 sind Übergangsbestimmungen mit teilwei-

se strengeren Vorgaben in Kraft. Die Arbeiten zur Ausscheidung 

der Gewässerräume durch die Gemeinden werden durch das kan-

tonale Tiefbauamt koordiniert. Die Umsetzung in den Gemeinden 

erfolgt voraussichtlich zeitgerecht per 2018. 

Durchführung der strategischen Planungen zur Revitali-

sierung der Fliessgewässer und Wiederherstellung der 

Fischgängigkeit 

•	 Ergebnis: 

Die Ausarbeitung der strategischen Revitalisierungsplanung wird 

durch den Bund auf Basis des eidgenössischen Gewässerschutz-

gesetzes vorgeschrieben. Der Kanton Schaffhausen hat seine Pla-

nung rechtzeitig dem Bund zur Genehmigung unterbreitet. Das 

Bundesamt für Umwelt hat diese im Jahr 2015 genehmigt. Das 

kantonale Tiefbauamt koordiniert die Umsetzung der einzelnen 

Revitalisierungsmassnahmen durch die Gemeinden und unter-

stützt diese fachlich. An den kantonalen Gewässern setzt das kan-

tonale Tiefbauamt die Revitalisierungsmassnahmen und auch die 

Massnahmen zur Verbesserung der Fischwanderung um. 
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Überprüfung einer verstärkten Zusammenarbeit 

zwischen der Stadt Schaffhausen und dem Kanton im 

Bereich Wald 

•	 Ergebnis: 

Mit der Stadt Schaffhausen haben Gespräche über eine verstärk-

te Zusammenarbeit im operativen Bereich zwischen den beiden 

Forstbetrieben stattgefunden Das Hauptaugenmerk des städti-

schen Forstbetriebs lag indessen auf der Integration des Betriebs 

in den Bereich «Grün Schaffhausen».  

Revision des Natur- und Heimatschutzgesetzes 

•	 Ergebnis: 

Die Vorlage des Regierungsrats zur Revision des Natur- und Hei-

matschutzgesetzes wurde am 28. Juni 2016 verabschiedet und 

dem Kantonsrat überwiesen. Die Spezialkommission des Kantons-

rates hat die 1. Lesung Ende 2016 abgeschlossen. Anfangs 2017 

wird die Vorlage im Kantonsrat behandelt. Ziel der Revision ist die 

klare Kompetenzausscheidung zwischen Kanton und Gemeinden 

im Bereich der Denkmalpflege. Dadurch wird die Eigenverantwor-

tung der Gemeinden für lokale Schutzobjekte und Schutzzonen 

gestärkt. Zudem erhalten die Beiträge aus dem NHG-Fonds eine 

detaillierte gesetzliche Grundlage. 

Flughafen Zürich 

•	 Ergebnis: 

Ende September 2016 eröffnete der Bund die Vernehmlassung 

zum SIL-Objektblatt für den Flughafen Zürich (SIL2). Damit sollen 

einerseits die Sicherheit und anderseits die Anzahl Starts Richtung 

Norden zwischen 22.00 und 23.00 Uhr erhöht werden. Letzteres 

bedeutet eine deutliche Lärmzunahme in den Gemeinden Buch-

berg und Rüdlingen, die bisher keine Überschreitung des Pla-

nungswertes verzeichnet haben. Es wird ein Factsheet erarbeitet, 

sodass der Regierungsrat über die Stossrichtung seiner Vernehm-

lassungsantwort entscheiden kann. 

Abfallplanung 

•	 Ergebnis:

Unter Einbezug der Gemeinden wurde ein neues Konzept für 

die Sammlung von Giften eingeführt. Die Erneuerung der Abfall-

planung konnte nicht wie geplant bis Ende 2016 definitiv verab-

schiedet werden. Einerseits verzögerte sich die Revision des eid-

genössischen Abfallrechts, das eine wichtige Grundlage für die 

kantonalen Abfallplanungen darstellt. Andererseits bestanden of-

fene Fragen bezüglich des Beitrags, den die KBA Hard in der Ent-

sorgung der kantonalen Siedlungsabfälle in Zukunft noch leisten 

kann.

Wasserwirtschaftsplan 

•	 Ergebnis: 

Der seit dem Jahr 2012 geltende, behördenverbindliche kantona-

le Wasserwirtschaftsplan (WWP) ist Grundlage für alle Wassernut-

zungsvorhaben. Entscheide, Konzessionen und Bewilligungen ha-

ben die Vorgaben des WWP zu berücksichtigen. 

Massnahmenplan Lufthygiene 

•	 Ergebnis:

Der Massnahmenplan Lufthygiene 2006/2007 wurde per Regie-

rungsratsbeschluss verlängert. Die Massnahmen wurden der ak-

tuellen lufthygienischen Situation angepasst. Zahlreiche Massnah-

men konnten abgeschrieben werden.

Klima 

•	 Ergebnis:

Die Vorgaben des Bundes machten keine Anpassung des kanto-

nalen Massnahmenkatalogs nötig. Im Jahre 2015 erfolgte erstmals 

eine Berichterstattung durch den Kanton Schaffhausen an den 

Bund gemäss CO2-Gesetz.
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Nitratreduktion Klettgau 

•	 Ergebnis:

Nach Anpassung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung auf 

100 % der landwirtschaftlich genutzten Flächen im Zuströmbe-

reich der Grundwasserfassung Chrummenlanden mit entspre-

chender Abgeltung konnte im Gebiet «Chrummenlanden» der Ni-

tratgehalt nachhaltig auf 25 mg/l gesenkt werden (Qualitätsziel 

nach Gewässerschutzgesetzgebung), so dass das Wasser aus 

dieser Fassung wieder uneingeschränkt als Trinkwasser genutzt 

werden kann.

Verhinderung der Ausbreitung von eingeschleppten 

Pflanzen 

•	 Ergebnis:

Die landwirtschaftlichen Flächen werden regelmässig auf einge-

schleppte Pflanzen kontrolliert

Ausrichtung der Schaffhauser Landwirtschaft gemäss 

Schweizer Agrarpolitik 2014–2017 

•	 Ergebnis:

Die neue Agrarpolitik 2014–2017 verlangt einen grossen Wech-

sel sowohl bei den Anforderung und Beitragstypen wie auch den 

Verfahren, welche alle Akteure stark fordert. Damit einher gingen 

zahlreiche Umstellungen der administrativen Abläufe mit erheb-

lichem Aufwand, der nur dank zeitgemässer EDV-Infrastrukturen 

bewältigt werden kann. Die Schaffhauser Landwirte haben auf die 

Neuerungen reagiert und Änderungen vollzogen, soweit dies in der 

kurzen Zeit möglich war. Noch zu Kritik gegenüber der nationalen 

Politik Anlass gab die fehlende Konstanz und Planungssicherheit.

Renaturierung von Fliessgewässern 

•	 Ergebnis: 

Unter Berücksichtigung der strategischen Revitalisierungsplanung 

koordiniert das kantonale Tiefbauamt die Umsetzung der einzel-

nen Revitalisierungsmassnahmen der Gemeinden und unterstützt 

diese fachlich. Bei den kantonalen Gewässern (Biber, Wutach und 

Rhein) setzt das kantonale Tiefbauamt die entsprechenden Revi-

talisierungsmassnahmen um. 

Ressourcenprojekt zur Reduktion der 

Ammoniakemissionen in Schaffhausen (RASH) 

•	 Ergebnis:

Am 1. Januar 2012 gestartet und noch bis 31. August 2017 dau-

ernd, wird das Projekt gut akzeptiert. So wurde die Jauche im fünf-

ten Projektjahr auf 2400 ha Landwirtschaftsfläche (170 Betriebe) 

emissionsmindernd ausgetragen, auf 2100 ha der Hofdünger in-

nert 24 h eingearbeitet und 600 GVE Schweine stickstoffoptimiert 

gefüttert. Zudem wurden seit Projektbeginn 5 offene Jauchegru-

ben abgedeckt, für weitere 6 wurden die Anträge gestellt.

Neobiota 

•	 Ergebnis:

Bevölkerung und Gewerbe wurden über die Risiken und die Be-

kämpfung von eingeschleppten Pflanzen mit verschiedenen Akti-

onen regelmässig informiert (z.B. über Zeitungsartikel, an Ausstel-

lungen, im Rahmen von Vorträgen).

Leitbild Bodenschutz 

•	 Ergebnis:

Die Grundlagen für die Erstellung eines Leitbildes Bodenschutz 

wurden erarbeitet. Das Vorhaben wird jedoch erst abgeschlossen, 

wenn der Bund die nationale Bodenstrategie, die derzeit in Diskus-

sion ist, verabschiedet hat. Dies erlaubt ein mit den anderen Kan-

tonen abgestimmtes Vorgehen.

Trinkwasser- und Löschwasserversorgung 

•	 Ergebnis:

Die Gemeinden haben die für eine zukunftsorientierte Trinkwasser-

versorgung notwendigen Planungsunterlagen fristgerecht erstellt 

(die sogenannten «Generellen Wasserversorgungsprojekte» GWP). 

Bereits sind umfangreiche Investitionen in eine sichere Trink- und 

Löschwasserversorgung getätigt worden. Im Zusammenhang mit 

der Klimaänderung ist eine sichere und ausreichende Versorgung 

mit Trinkwasser von grosser Bedeutung. Die Wasserversorgungen 

des Kantons Schaffhausen sind somit bestens darauf vorbereitet.
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Landschaftsqualitätsprojekt Schaffhausen (LQPSH) 

•	 Ergebnis: 

Das LQPSH wurde im Rahmen der neuen Agrarpolitik 2014-2017 

fristgerecht auf 2014 umgesetzt. Rund 90 % der landwirtschaft-

lichen Betriebe im Kanton Schaffhausen sind 2016 mit verschie-

denen Massnahmen am Projekt des Schaffhauser Bauernverban-

des beteiligt. Infolge der unerwartet hohen Beteiligungsrate wurde 

der kantonale Beitragsplafond von 1,6 Mio. Franken pro Jahr ab 

dem 2. Projektjahr bereits überschritten. Die Abgeltungsansätze 

bei verschiedenen Massnahmen mussten deshalb entsprechend 

reduziert werden.

Interkantonale Zusammenarbeit (IKL) 

•	 Ergebnis:

Die Aufsichtskommission über das Interkantonale Labor beantrag-

te eine Integration des Veterinärwesens in die gemeinsame Insti-

tution. Dieses Vorhaben liess sich nicht realisieren, weil die Re-

gierung des Kantons Appenzell Ausserrhoden die Integration des 

Veterinärwesens ablehnte. Als Folge davon entschied sich der 

Kanton Glarus, aus dem Konkordat auszutreten. Er wollte Veteri-

närwesen und Lebensmittelkontrolle beim selben Leistungserbrin-

ger bestellen. Die bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit mit den 

Kantonen Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden 

wird über das Jahr 2017 hinaus weitergeführt.

Projekt Ökologische Infrastruktur (Ö-Infra SH) 

•	 Ergebnis:

Das Pilotprojekt Ö-Infra SH wurde unter Federführung des Land-

wirtschaftsamtes in Zusammenarbeit mit dem Regionalen Natur-

park beim BAFU beantragt und für die Jahre 2016–2017 bewilligt. 

Das Projekt erfolgt im Rahmen der Umsetzung der Biodiversitäts-

strategie des Bundes und soll zur Werterhaltung der hohen Natur-

werte des Kantons beitragen. Das Ziel ist, das vorhandene Wissen 

zu bündeln und einfache Massnahmen und Optimierungsmöglich-

keiten vorzuschlagen, ohne zusätzliche Schutzgebiete zu schaf-

fen.

Das Projekt Ö-Infra SH ist auf Kurs. Zeitgerecht wurde Ende März 

2016 beim Bundesamt für Umwelt (BAFU) das Detailkonzept ei-

gereicht und in der Folge mit minimalen Ergänzungen genehmigt. 

Das Projekt läuft bis Ende 2017. Bis zum Frühjahr 2017 werden 

hauptsächlich Geodaten koordiniert, digitalisiert und in einem 

Geodatenpool zur Verfügung gestellt.

Kontrollwesen Landwirtschaft 

•	 Ergebnis:

Aufgrund der hohen Komplexität der Kontrollen zwischen den ver-

schiedenen Bundesprogrammen wurde im Rahmen einer interkan-

tonalen Zusammenarbeit die Kontrolltätigkeit auf eine neue Basis 

gestellt, dass die entsprechenden Kontrollen ab 2016 schrittweise 

durch mobile Datenerfassung (Tablet-Kontrollen) erfolgen können. 

Aufgrund hoher Transfer- und Akkreditierungskosten bietet der 

Kontrolldienst Landwirtschaftsamt KLS seither keine Labelpro-

grammkontrollen mehr an. Hingegen wurden die Kontrollvorgaben 

im Bereich Tierschutz, Tiergesundheit und Tierverkehr integriert 

und die Tablet-Kontrolle auch für amtliche Fachassistenten in Zu-

sammenarbeit mit dem Kantonstierarzt realisiert.
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Grosszyklische Sanierung von Staatsliegenschaften / 

Abbau aufgelaufener Unterhalt 

•	 Ergebnis: 

In der vergangenen Legislaturperiode 2013–2016 wurden diver-

se grosszyklische Sanierungsarbeiten an Staatsliegenschaften 

durchgeführt und damit der Abbau des aufgelaufenen Unterhalts 

an Gebäuden und Infrastruktur in Angriff genommen. Unter ande-

rem wurden nachfolgende, erwähnenswerte Sanierungsarbeiten 

ausgeführt:

 – Sanierung Gebäudehülle der Beckenstube 1;

 – Sanierung Fassaden Mühlentalstrasse 105 (VGM), u.a. mit einer 

Hochleistungs-Wärmedämmung;

 – Fassadensanierung Altbau Kantonsschule, u. a. Fensterersatz, 

Sandstein und äussere Malerarbeiten;

 – Sanierung Gebäudehüllen der Liegenschaften Beckenstube 8, 

Herrenacker 26 und Rathausbogen 4, sowie u. a. Fensterersatz, 

Sandstein- und äussere Malerarbeiten;

 – Sanierung Gebäudehülle BBZ Hintersteig 12;

 – Ersatz Fenster und Fensterläden der Rosengasse 8-12 und 

Rheinstrasse 6;

 – Sanierungen der Zufahrten, Parkplätze und der Anlage Char-

lottenfels in Neuhausen (Wege, Beläge und Randabschlüsse, 

Beleuchtung und Parkplätze, Garten);

 – Gesamtsanierung Mensaküche Kantonsschule Bau G «Ergän-

zungsbau»;

 – Sanierungen der beiden Seitenflügel Schloss Charlottenfels in 

Neuhausen;

 – Sanierung Fenster und Treppenhaus der Beckenstube 7;

 – Äussere Malerarbeiten an der Fassade der Beckenstube 11 so-

wie teils an der Beckenstube 9. 

Zusammenführung der Tiefbauämter von Kanton und 

Stadt zu einem Kompetenzzentrum Tiefbau verbunden 

mit dem Ausbau des kantonalen Werkhofs 

Schweizersbild 

•	 Ergebnis: 

Die Stimmberechtigten haben am 15. November 2015 der kanto-

nalen Vorlage zu einem Rahmenkredit über 8.78 Mio. Franken zur 

baulichen Erweiterung und Anpassung des Werkhofs Schweizers-

bild und der Bildung eines Kompetenzzentrums «Tiefbau Schaff-

hausen» zugestimmt. Auch die Städtische Vorlage zu einem Rah-

menvertrag zwischen dem Kanton und der Stadt Schaffhausen 

über die Zusammenlegung der beiden Organisationen und die zu-

künftige Leistungserbringung des Kompetenzzentrums «Tiefbau 

Schaffhausen» wurde von den Stimmberechtigten angenommen. 

Mit dem Spatenstich am 6. Juli 2016 für die Salzsilos haben die Ar-

beiten für die Infrastrukturbauten offiziell begonnen. Im Jahr 2017 

werden noch die für die Zusammenführung notwendigen Neu- und 

Ergänzungsbauten realisiert, damit der Einzug des Städtischen 

Tiefbauamtes termingerecht am 1. Januar 2018 erfolgen kann. 

GPK-Postulat «Stadt und Land – Hand in Hand» 

•	 Ergebnis:

Im Bericht und Antrag vom 18. Juni 2013 an den Kantonsrat hat 

der Regierungsrat dargelegt, wie das Verfahren zur Reorganisa-

tion des Kantons Schaffhausen und seiner Gemeinden ablau-

fen soll. Der Kantonsrat hat mit Beschluss vom 20. Januar 2014 

dem Vorgehen (Grundsatzabstimmung, verbunden mit einer Kon-

sultativabstimmung) zugestimmt. Das Bundesgericht entschied 

aufgrund einer dagegen erhobenen Beschwerde, die Konsultati-

vabstimmung sei nicht zulässig, da dieses Vorgehen in der Kan-

tonsverfassung nicht vorgesehen sei. Der Kantonsrat stimmte der 

daraufhin erstellten Ergänzungsvorlage des Regierungsrates am 

26. Oktober 2015 zu. In der Volksabstimmung vom 28. Februar 

2016 war somit darüber zu entscheiden, ob der Regierungsrat eine 

Vorlage zur Reorganisation des Kantons und seiner Gemeinden 

erarbeiten soll respektive welche von zwei Varianten dabei auszu-

arbeiten sei (Variantenabstimmung). Die Stimmberechtigten haben 

die Vorlage abgelehnt, nämlich das Modell «Wenige leistungsfä-

hige Gemeinden – angepasste kantonale Verwaltung» mit 17'606 

Nein zu 14'754 Ja und das Modell «Aufhebung der Gemeinden – 

eine kantonale Verwaltung» mit 26'221 Nein gegen 5'921 Ja. Das 

GPK-Postulat Nr. 56 ist damit als erledigt abgeschrieben.
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Vorlage zum Strukturreformprozess 

•	 Ergebnis:

Im Anschluss an die Volksabstimmung vom 28. Februar 2016 (vgl. 

Hinweise zum GPK-Postulat «Stadt und Land – Hand in Hand») 

hat der Regierungsrat erklärt, dass er eine Aufgaben- und Finan-

zierungsentflechtung zwischen dem Kanton und den Gemeinden 

prüfen wolle. Eine erste Prüfung hat gezeigt, dass eine Aufgaben-

entflechtung im Sinne eines Gesamtpaketes politisch kaum um-

setzbar ist, zumal die Aufgabenteilung bereits schon sehr weit 

fortgeschritten ist. Hingegen wurde das Finanzdepartement be-

auftragt, eine Finanzierungsentflechtung zu prüfen. Ziel des Pro-

jektes ist, das Ungleichgewicht zwischen der finanziellen Belas-

tung des Kantons und der Gemeinden auszugleichen.

eGovernment-Projekte 

•	 Ergebnis:

Für die Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kosten-

günstigen Service public und einer leistungsfähigen Verwaltung 

konnte die KSD viele innovative eGovernment-Services aufbauen 

und anbieten. So wurde die kantonale Baubewilligungsplattform 

realisiert. Durch den komplett durchgängigen Prozess von Kan-

ton, Stadt und Gemeinden können Baubewilligungen neu deutlich 

schneller, transparenter und professioneller abgewickelt werden. 

Das Schaffhauser Bürgerportal biete neu diverse elektronische 

Services an, wie der eService Steuerkonto. Die Schnittstellen zur 

Personendatenplattform konnten deutlich erweitert werden. Neu 

sind die Systeme der Steuerverwaltung, der Schaffhausen Poli-

zei und viele weitere kantonale Dienststellen an dieser Datendreh-

scheibe angebunden. Mittlerweile verfügen über 600 kantonale 

Angestellte aus über 40 Dienststellen für die Erfüllung der Ver-

waltungstätigkeit über einen Zugang zur kantonalen Personenda-

tenplattform GERES. Im Projekt Objektdatenplattform wurden die 

Austauschprozesse im Objektwesen definiert und erste Schnitt-

stellen in Betrieb genommen werden. Mit ersten Gemeinden konn-

te die neue Geschäftsverwaltungslösung PEAK in Betrieb genom-

men werden, welche die Basis für die digitale Aktenverwaltung 

und elektronische Langzeitarchivierung bildet. Die Erfassung der 

Daten für die Direktzahlungen (Interneterfassung) durch die Land-

wirte ist über das Bundesportal www.agate.ch umgesetzt und bei 

den Landwirten gut eingeführt.

Der Regierungsrat hat die Verordnung über den elektronischen 

Rechtsverkehr in Verfahren vor Verwaltungsbehörden auf den 

1. Januar 2014 in Kraft gesetzt. Damit ist es möglich, den Verwal-

tungsbehörden elektronische Mitteilungen zukommen zu lassen, 

welche – sofern sie über eine gültige elektronische Signatur ver-

fügen – rechtsgenügend sind. Dies setzt jedoch voraus, dass die 

jeweiligen Ämter über eine entsprechende elektronische Zustell-

adresse verfügen respektive einer anerkannten Zustellplattform 

angeschlossen sind. 

E-Voting 

•	 Ergebnis:

An allen Daten der eidgenössischen Abstimmungsvorlagen in den 

Jahren 2013–2015 wurden im Kanton Schaffhausen E-Voting-Ver-

suche für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer durch-

geführt. Die E-Voting-Stimmbeteiligung lag zwischen 21,6 und 

31,7 %. Der Kanton Schaffhausen arbeitete dabei in einem Con-

sortium mit acht weiteren Kantonen zusammen. Aufgrund des ab-

lehnenden Entscheids des Bundesrates war es hingegen im Kan-

ton Schaffhausen und in den anderen Kantonen des Consortiums 

nicht möglich, bei den Nationalratswahlen 2015 E-Voting einzuset-

zen. Als Folge des negativen Entscheids des Bundesrates wurde 

entschieden, das E-Voting-System des Consortiums nicht mehr 

weiterzuentwickeln und das Consortium aufzulösen. Aus Sicht des 

Kantons Schaffhausen ist es zurzeit noch offen, wie es mit dem 

Projekt E-Voting weitergeht.

Teilrevisionen Wahlgesetz 

•	 Ergebnis:

Der Vorlage des Regierungsrates zur Änderung des Wahlgesetzes 

(Anhebung der Gebühr für die unentschuldigte Nichtteilnahme an 

Abstimmungen und Wahlen) hat der Kantonsrat am 5. Mai 2014 

zugestimmt. Auf den 1. Januar 2015 wurde diese Gebühr von 3 

auf 6 Franken erhöht. Der Vorlage des Regierungsrates zur zweiten 

Änderung des Wahlgesetzes in der vergangenen Amtsperiode (An-

passung Doppelter Pukelsheim) hat der Kantonsrat am 26. Okto-

ber 2015 zugestimmt. Die neuen Bestimmungen kamen bereits bei 

den Kantonsratswahlen vom 25. September 2016 zur Anwendung.
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Unterstützung der Gemeinden 

•	 Ergebnis:

Das Amt für Justiz und Gemeinden führt jedes Jahr verschiede-

ne Kurse für Funktionäre und Mitglieder von Gemeindebehörden 

durch. Regelmässig finden auch Gemeindevisitationen statt.

Vorlage zur änderung des EG ZGB (Erleichterung der 

Inventarpflicht in Erbschaftssachen) 

•	 Ergebnis:

Der Kantonsrat stimmte am 10. November 2014 der Vorlage des 

Regierungsrates zu, mit der die Pflicht zur Erstellung eines amtli-

chen Inventars reduziert werden soll. Die Stimmberechtigen ha-

ben in der Volksabstimmung vom 8. März 2015 der Vorlage mit 

18'661 Ja zu 9'939 Nein zugestimmt. Die Änderung wurde auf den 

1. Mai 2016 in Kraft gesetzt. Auf diesen Zeitpunkt hin wurde auch 

die Erbschaftsverordnung und die Erbschaftsgebührenverordnung 

totalrevidiert.

Geoinformation 

•	 Ergebnis:

Das kantonale Geoinformationsgesetz und die kantonale Geoin-

formationsverordnung wurden per 1. Januar 2014 in Kraft gesetzt. 

Die darin definierten Geobasisdatensätze werden kontinuierlich er-

fasst und modellkonform der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. 

Das Projekt «Erneuerung der amtlichen Vermessung (AV93)» wur-

de Ende 2015 sowohl technisch als auch administrativ fertigge-

stellt. Der Zeit- und Kostenrahmen wurde dabei eingehalten. 

Per 1. Januar 2015 wurde der Bezugsrahmen der Geobasisdaten 

gewechselt auf LV95. Damit steht das ganze Gebiet des Kantons 

Schaffhausen in einem spannungsarmen Bezugsrahmen bereit 

und erleichtert neue und effiziente Vermessungsmethoden.

Die Ersterfassung aller vom Bund geforderten landwirtschaftlichen 

Geodaten ist weitestgehend erfolgt. Die jährlichen Nachführungen 

werden kantonsintern koordiniert und die Datenprozesse stetig 

optimiert. Die Anpassungen sämtlicher Geodatenmodelle wurden 

im Hinblick auf die geforderte GIS-Erfassung durch die Landwirte 

umgesetzt.

Umsetzung von Pilotprojekten zur Langzeitarchivierung 

elektronischer Daten (Phase I) 

•	 Ergebnis:

Der Regierungsrat nahm mit Beschluss vom 26. Januar 2016 den 

Bericht der Arbeitsgruppe e-Archivierung zur Kenntnis und erteilte 

den Auftrag zur Umsetzung der darin beantragten Massnahmen 

zum konkreten Aufbau des elektronischen Langzeitarchivs.

Wahrnehmung einer aktiven Rolle des Kantons in der 

interkantonalen und internationalen Zusammenarbeit 

•	 Ergebnis: 

Der Kanton Schaffhausen hat seine Zusammenarbeit in den in-

terkantonalen Gremien weiterentwickelt und punktuell verstärkt. 

Namentlich innerhalb des Metropolitanraums Zürich hat er seine 

Position mit der Übernahme des Präsidiums im Mai 2015 gefes-

tigt. In der Programmperiode IV (2007–2014) des europäischen 

Förderprogramms Interreg A konnten 28 Projekte mit Beteiligung 

des Kantons Schaffhausen von insgesamt 76 Schweizer Projekten 

umgesetzt werden.

Innerhalb der Hochrheinkommission hat sich der Kanton mit Ge-

winn für die Elektrifizierung der Hochrheinbahn, innerhalb der 

Randenkommission für den Ausbau der Gäubahn sowie für die 

Lancierung verschiedener Tourismus-Projekte eingesetzt. Inner-

halb des Vereins Agglomeration Schaffhausen (VAS) wurden die 

Projekte der Agglomerationsprogramme 1 und 2 grösstenteils um-

gesetzt. Die Kulturprojekte des Vereins sind etabliert und stossen 

auf positive Resonanz in der Bevölkerung.

Auch der Austausch mit Baden-Württemberg ist intensiv und kon-

struktiv. So fanden in der Legislaturperiode zwei Treffen mit dem 

Ministerpräsidenten und weiteren Mitgliedern des Kabinetts, zwei 

Treffen mit dem Landtagspräsidenten sowie mehrere Treffen mit 

der Regierungspräsidentin des Regierungspräsidiums Freiburg 

statt, insbesondere auch zum Thema Erneuerbare Energien. Zu 

diesem Thema wurde auch ein Austausch mit den Vertretern der 

deutschen Gemeinden, der Landkreise und des Regierungspräsi-

diums lanciert. 
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Umnutzung Zeughausareal 

•	 Ergebnis: 

Im Zusammenhang mit der Schaffung eines neuen Ausbildungs-

zentrums unter anderem für den Bevölkerungsschutz und die Ar-

mee soll aufgezeigt werden, wie mit dem Zeughausareal umge-

gangen werden kann; dies in enger Zusammenarbeit mit der Stadt 

Schaffhausen und in Übereinstimmung mit den kantonalen und 

städtischen Siedlungszielen. Dieser Prozess läuft in der neuen Le-

gislatur weiter.

Ausbau und Inbetriebnahme des Rechenzentrums Ebnat 

•	 Ergebnis:

Das Rechenzentrum Ebnat konnte planmässig im Juni 2015 von 

der KSD in Betrieb genommen werden. Das zweite Rechenzent-

rum der Stadt Winterthur – integriert in das neue Rechenzentrum 

Ebnat – nahm den Betrieb im August 2015 auf. Das Projekt konn-

te damit erfolgreich sowohl innert vorgesehener Frist als auch im 

Rahmen der budgetierten Kosten umgesetzt werden.

Kantonaler Finanzausgleich 

•	 Ergebnis:

Auskunft über die Finanzlage der Gemeinden gibt die jährliche Me-

dienpräsentation des Volkswirtschaftsdepartements. In der Ant-

wort auf die Kleine Anfrage 2015/15 von Peter Neukomm hat der 

Regierungsrat darauf hingewiesen, dass ein Wirkungsbericht über 

den Finanzausgleich für die Ausgestaltung einer optimalen kanto-

nalen Struktur kein dienliches Beurteilungskriterium sei. Dennoch 

war vorgesehen, im Zusammenhang mit den Arbeiten zur Struk-

turreform einen Wirksamkeitsbericht zu erstellen. Nach dem Ab-

bruch der Strukturreform ist geplant, das Thema Finanzausgleich 

im Rahmen der Arbeiten zur Finanzierungsentflechtung näher zu 

untersuchen.

Umnutzung Pflegezentrum 

•	 Ergebnis: 

Im Rahmen des Sparprogrammes EP 2014 haben die Spitäler 

Schaffhausen beschlossen, per Ende 2016 die Liegenschaft Pfle-

gezentrum zu leeren und an den Kanton zurückzugeben. Die ge-

samte Anlage mit eingeschossigem Komplement und viergeschos-

sigem Bettenhaus weist rund 11'000 m2 Nettofläche auf und ist 

bautechnisch erneuerungsbedürftig. 2014 wurde durch das Hoch-

bauamt eine erste Auslegeordnung über die künftige Nutzung der 

Liegenschaft erarbeitet. Eine entsprechende Vorlage wurde vom 

Regierung am 24.  Mai 2016 verabschiedet. Die Vorlage sieht vor, 

das Erziehungsdepartement und die Pädagogische Hochschule 

PHSH im Pflegezentrum unterzubringen und damit ein «Bildungs-

zentrum Geissberg» zu schaffen. Die Spezialkommission hat das 

Geschäft beraten. Der Kantonsrat wird darüber 2017 einen Be-

schluss fassen.

Verselbständigung KSD 

•	 Ergebnis:

Im Oktober 2015 genehmigten Regierungs- und Stadtrat den Pro-

jektauftrag zur Erarbeitung der Grundlagen für die Verselbständi-

gung der KSD. Im Herbst 2016 unterbreitete der Projektausschuss 

(Fachausschuss KSD und städtischer Finanzreferent) die umfas-

senden Grundlagen für die zu fällenden Grundsatzbeschlüsse in 

Bezug auf die zukünftige Rechtsform und Trägerschaft. Der Regie-

rungsrat befürwortet die Rechtsform einer öffentlich-rechtlichen 

Anstalt, der Stadtrat wünscht die Evaluation weiterer Rechtsfor-

men sowie eine Unternehmensbewertung und macht seinen Ent-

scheid davon abhängig. Eine Verselbständigung auf den 1. Januar 

2018 wird somit nicht wie geplant erreicht werden können. 

Landwirtschaft 

•	 Ergebnis:

Die systematische Weinlesekontrolle wurde per Ende 2016 letzt-

mals vollzogen. Der Wechsel zu Selbstdeklarationen und Stich-

probenüberwachungen erfolgt wie vorgesehen im Hinblick auf die 

Traubenernte 2017. Bis zu diesem Zeitpunkt werden die erforderli-

chen Verordnungsanpassungen gemacht. 
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Bürgerrecht 

•	 Ergebnis:

Der Kantonsrat stimmte am 21. Januar 2013 der Vorlage des Regie-

rungsrates zur Änderung des Gemeindegesetzes zu. Neu können 

die Gemeinden für den Entscheid über die Einbürgerungen nicht 

nur Bürgerversammlungen und Bürgerkommissionen einsetzen, 

in denen ausschliesslich Bürgerinnen und Bürger der jeweiligen 

Gemeinde Einsitz nehmen können, sondern auch Einbürgerungs-

kommissionen. Diese stehen auch denjenigen Stimmberechtigten 

offen, welche nicht Bürger der eigenen Wohngemeinde sind.  






